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I. Allgemeine Angaben

BALANCE Kinder-, Jugend- und 

 Familienhilfe/Erziehungsbeistand GmbH

Außer der Schleifmühle 84

28203 Bremen

Ab 01.03.2017: Nordstr. 311, 28217 Bremen

Tel. 0421/ 64 92 27 48

Fax 0421/ 64 92 27 49

e-mail: info@diebalancefinden.de

e-mail: balance.ug@t-online.de

www.DieBalanceFinden.de

BALANCE Kinder-, Jugend- und  

Familienhilfe/Erziehungsbeistand GmbH

Düsternortstr. 81

27755 Delmenhorst

Tel. 04221/ 983 34 34

Fax 04221/ 983 33 67

Kurzdarstellung des Trägers zur Weiterentwicklung
Der Kinder- und Jugendhilfeträger Balance GmbH konnte nach Abschluss der Auf-

bauphase und der Entwicklung und Einführung trägerinterner Qualitätsstandards in 

den Jahren 2014-2016 seine Arbeit kontinuierlich ausbauen und maßgeblich an der 

Qualitätsentwicklung – überwiegend in Zusammenarbeit mit dem Kronberger Kreis 

für dialogische Qualitätsentwicklung e.V. Berlin – arbeiten.

Unter Berücksichtigung der von Seiten des Amtes für Soziale Dienste an den Träger 

herangetragenen Bedarfe hat dieser seine Leistungsangebote im Bereich der ambulan-

ten und teilstationären Jugendhilfemaßnahmen um die Intensive Sozialpädagogische 

Einzelbetreuung (ISE) gem. § 35 SGB VIII und das Betreute Jugendwohnen (BJW) 

gem. §§ 34, 41 SGB VIII erweitert.

Auf der Grundlage eines der Behörde vorgelegten Fachkonzeptes wurde mit der 

 Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen jetzt Senatorin für Soziales, Jugend, 

Frauen, Integration und Sport zum 01.01.2015 eine Leistungs- und Entgeltverein-

barung zur Durchführung der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung gem. 

§ 35 SBG VIII abgeschlossen. 
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Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Herausforderungen mit dem Zustrom 

minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge/Ausländer in den Jahren 2015-2016 und der 

Herauslösung dieser Zielgruppe aus den Erstunterkünften und Jugendhilfeeinrich-

tungen aufgrund von Volljährigkeit und im Rahmen der Verselbstständigung, wurde 

der Träger nach Vorlage eines entsprechenden Konzeptes zunehmend mit der Durch-

führung von Maßnahmen im Rahmen des Betreuten Jugendwohnen beauftragt.

Der Abschluss einer Leistungs- und Entgeltvereinbarung für das Betreute Jugend-

wohnen mit der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport steht 

noch aus.

Gleichzeitig hat der Träger im Jahr 2016 die konzeptionelle Planung für den Aufbau 

einer Jugendwohngruppe abgeschlossen und erste Schritte für die Umsetzung in 

baurechtlicher Hinsicht vorgenommen. Impulsgeber für diese Erweiterung des Ange-

botes waren insbesondere die an die Kinder- und Jugendhilfe in der Stadtgemeinde 

Bremen gestellten Herausforderungen zur Bewältigung der adäquaten Versorgung 

und Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen/Ausländern im Kontext 

der erzieherischen Hilfen.

Der Schwerpunkt der Aufgabenwahrnehmung des Trägers liegt weiterhin in der 

Stadtgemeinde Bremen. Darüber hinaus ist der Träger in der Stadt Delmenhorst und 

im Landkreis Oldenburg/in der Stadt Oldenburg in den Bereichen Sozialpädagogische 

Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistandschaft (EB) tätig. Die Zusammenarbeit 

mit der Stadt und dem Landkreis Oldenburg erfolgt auf der Grundlage der mit der 

Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen jetzt Senatorin für Soziales, Jugend, 

Frauen, Integration und Sport abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltvereinbarung. 

Mit der Stadt Delmenhorst wurde zwischenzeitlich eine separate Leistungs- und 

Entgeltvereinbarung auf Basis von Fachleistungsstunden abgeschlossen. Zusätzlich 

ist der Träger von der Stadt Delmenhorst, Allgemeiner Sozialer Dienst beauftragt 

worden, eine Sozialberatung durchzuführen, die im Berichtszeitraum einmal wöchent-

lich stattfand, perspektivisch aber auf zweimal wöchentlich mit dem Schwerpunkt 

Erziehungsberatung und Fragen des Kinderschutzes im Wohnquartier Am Wollepark 

neu konzeptioniert werden soll. 

Der Träger nimmt im Hinblick auf die Stadtgemeinde Bremen kontinuierlich an der

•	 AG	§	78	SGB	VIII	Hilfen	zur	Erziehung,

•	 Kinderschutzgruppe	des	Klinikum	Mitte	gGmbH	

•	 AG	0-3	Jährige

•	 AG	der	nicht	in	der	LAG	organisierten	Träger

teil.
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Mit der Erteilung der Erlaubnis für den Betrieb einer Jugendwohngruppe (Jugend-

wohngemeinschaft LAT Nr. 6) zum 01.05.2017 wird der Träger auch an der Heim-

konferenz der Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Land Bremen teilnehmen.

In der Stadt Delmenhorst nimmt der Träger an den vierteljährlich stattfindenden 

Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Hilfen zur Erziehung (AG HzE) teil. In diese AG 

werden fachspezifische Themen der Hilfen zur Erziehung eingebracht. Die Sitzungen 

werden jeweils von unterschiedlichen Trägern vorbereitet. 

Grundverständnis

Neben den bereits im Qualitätsentwicklungsbericht 2012/2013 beschriebenen 

Aspekten zum Grundverständnis des Trägers und dem Bekenntnis zu demokrati-

schen Strukturen und einem humanistischen Menschenbild, das geprägt ist von 

Wertschätzung, Toleranz und Offenheit sowie parteipolitischer und konfessioneller 

Unabhängigkeit gehört das Qualitätsmanagement als eine Kernaufgabe zum Träger. 

Die Mitarbeiter/-innen des Trägers verwenden die Methode des dialogischen Quali-

tätsmanagement (QM), was so viel heißt, dass alle am Hilfeprozess beteiligten Kinder, 

Jugendliche und deren Familien sowie Lehrer, Vertreter/-innen des Fachdienstes 

Junge Menschen und Therapeuten am Hilfeprozess dialogisch beteiligt sind. Dabei 

orientiert sich der Träger an den Empfehlungen des Kronberger Kreises für dialogi-

sche Qualitätsentwicklung e.V..

Die Methode der Dialogischen Qualitätsentwicklung bietet Chancen zur Überprüfung 

und Weiterentwicklung professioneller Praxis und organisationaler Ziele, Strukturen 

und Kulturen.

Qualitätsentwicklungs-Werkstätten eröffnen den Raum für einen gemeinsamen 

Lernprozess, der an den Interessen der Beteiligten ansetzt, sich im Dialog entwi-

ckelt und eine Untersuchung der Fachpraxis beinhaltet. Die teilnehmenden Akteure 

 gehen im Dialog aufeinander zu und verständigen sich in der offenen Begegnung. 

Sie tauschen sich miteinander über ihre Erfahrungen, Interessen und Ziele aus, 

hören einander aufmerksam zu und sprechen aus, was sie denken und wollen und 

was ihnen wichtig ist. 

Sie bilden eine kreative Untersuchungsgemeinschaft, die (inter-) organisationale, 

professions- und funktionsübergreifende Lernprozesse initiiert. Die Mitarbeiter/-innen 

lernen aus gemeinsam untersuchten Erfolgen, Fehlern und kritischen Ereignissen 

sowie durch eigene Aktionsforschungen. Sie lassen sich von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und Theorien inspirieren und machen Vorschläge zur Weiterentwick-

lung ihrer professionellen Praxis und Organisation. 
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II. Angaben zur Strukturqualität

a) Lage und besondere Ausstattungsmerkmale
Der Träger hat unter Berücksichtigung der Ausweitung seiner Leistungsangebote 

den Standort Ritterhuder Str. 3 mit Zustimmung des Landesjugendamtes für das 

Betreute Jugendwohnen umgewandelt (2 Plätze) und zusätzlich ab 01.06.2016 

den Standort Außer der Schleifmühle 84 (3 Plätze BJW und zusätzlich ein Büro für 

Mitarbeiter/-innen) angemietet. 

Die darüberhinausgehenden Betreuungen in diesem Leistungssegment erfolgen in  

von den Jugendlichen bzw. Jungen Menschen selbst angemietetem Wohnraum. In 

Ergänzung der ambulanten und teilstationären Leistungsangebote plant der Träger 

den Aufbau einer Jugendwohngruppe mit bis zu 7 Plätzen für die Altersgruppe ab 

16 Jahre. Ein entsprechendes Objekt in Bremen-Nord Lüder-Bömermann-Straße 5 

hat der Träger erworben. Nach Fertigstellung der Umbauten im Hinblick auf bau-

technische und brandschutzrechtliche Vorgaben erfolgt die Eröffnung und Belegung 

im 2. Quartal 2017.

b) Fortschreibung des Leitbildes
Aufgabe des Kinder-, Jugend- und Familienhilfeträgers Balance GmbH ist die För-

derung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien. 

Während in der Aufbauphase schwerpunktmäßig die Betreuung von Sinti- und Roma-

familien und Familien mit Migrationshintergrund im Vordergrund standen, stehen 

nunmehr die Angebote des Trägers allen Familien offen.

Der Träger wendet sich vor allem an junge Menschen und Familien, die sozial 

 benachteiligt oder aus anderen Gründen eingeschränkt sind sowie an minderjährige 

Flüchtlinge bzw. Ausländer. Der gesetzliche Rahmen für diese Arbeit ist im Wesent-

lichen das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). 

Die Mitarbeiter/-innen des Trägers wirken unterstützend für die Persönlichkeits-

bildung und nutzen dafür die individuellen Ressourcen und Stärken der Klienten. 

Ziel der Arbeit der Fachkräfte ist es, eigenverantwortliches Handeln zu initiieren und 

gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 

Die von den Mitarbeiter/-innen erstellten detaillierten Förder- und Handlungspläne 

sowie Entwicklungs- und Abschlussberichte dienen der Transparenz des Handelns 

gegenüber der Klientel und dem Auftraggeber. 
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Die fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/-innen werden gezielt gefördert. Dies 

geschieht durch Fort- und Weiterbildung, intern unter Nutzung der vorhandenen 

Kompetenzen und extern durch Supervision, Workshops und sonstige Fachveran-

staltungen. Die Inhalte sind aus den Zielen der Arbeitsbereiche abgeleitet.

Die Geschäftsführung plant zur Personalentwicklung zukünftig jährlich ein Personal-

entwicklungsgespräch mit den Mitarbeiter/-innen zu führen. Sie und die Teamleitun-

gen gewährleisten einen stetigen Informationsfluss innerhalb des Trägers, um die 

Arbeit aktuell und zukunftsorientiert zu gestalten und entwickeln zu können. Dazu 

werden regelmäßig Dienstbesprechungen, Teamsitzungen und interne Fachtage 

durchgeführt. Der Träger unterstützt seine Mitarbeiter/-innen auch bei der externen 

fachlichen Weiterbildung durch Freistellungen und finanzielle Zuschüsse. 

c) Fortschreibung der Einrichtungskonzeption im Zusammenhang 
mit der Ausweitung des Leistungsangebotes 

1. Konzept ISE ¹ 

Auszug aus dem Trägerkonzept:

Zielsetzung des Leistungsangebotes 

Die „Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ verfolgt das Ziel der sozialen 

Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung des jungen Menschen. 

Teilziele sind u.a. 

•	 Organisation	und	Stärkung	des	Selbsthilfepotenzials	des	jungen	Menschen

•	 Überwindung	der	persönlichen	und	sozialen	Schwierigkeiten

•	 Aufbau	und	Stärkung	der	personalen	und	sozialen	Kompetenz

•	 Aufbau	und	Verbesserung	der	Lern-	und	Ausbildungsmöglichkeiten	bzw.	einer	

Arbeitsmöglichkeit

•	 Verselbstständigung	in	allen	Alltagsbereichen

Die	 individuellen	Ziele	der	Jugendlichen	und	 jungen	Volljährigen	werden	gem.	

§	36	SGB	VIII	in	der	Zuständigkeit	des	öffentlichen	Jugendhilfeträgers	im	Rahmen	

des	Hilfeplanverfahrens	entwickelt	und	im	Hilfeplan	festgehalten.	Die	Zielverein-

barungen werden vom Träger in einen Handlungsplan umgesetzt und während der 

Maßnahme regelmäßig überprüft und gemeinsam modifiziert und fortgeschrieben.

Die Umsetzung dieser Zielsetzung (Handlungsplan) muss jedoch immer und gerade 

auch bei der „Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung“ an den Beson-

derheiten	des	Einzelfalles	orientiert	sein.	Sie	muss	folglich	als	ein	angestrebter	

¹ Gesamtkonzept kann beim Träger angefordert werden.
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„Idealzustand“ verstanden werden, dem sich die Betreuung oft nur über Umwege 

und	individuelle	Zielanpassungen	schrittweise	annähern	kann.	

In	diesem	Sinne	konzentrieren	sich	die	 spezifischen	Ziele,	die	der	„Intensiven	

sozialpädagogischen Einzelbetreuung“ zugrunde liegen und durch die Zielgruppe 

vorgegeben	sind,	im	Wesentlichen	auf	die	Stärkung	der	psychosozialen	Kompe-

tenzen	und	die	Stabilisierung	der	Persönlichkeit	des	jungen	Menschen,	um	eine	

Teilhabe	am	gesellschaftlichen	Leben	zu	ermöglichen.	Dazu	bedarf	es	im	ersten	

Schritt	des	Abbaus	von	Gefährdungen	und	entwicklungsbedingten	Krisen.	Die	

individuellen Ziele werden im Hilfeplanverfahren gemeinsam und einvernehmlich 

festgelegt. 

Zielgruppe 

Die	Intensive	Sozialpädagogische	Einzelbetreuung	eignet	sich	als	Hilfe	für	Jugend-

liche	ab	15.	Jahre	und	junge	Volljährige,	deren	bisherige	Entwicklung	durch	sehr	

belastende familiäre Beziehungen, beeinträchtigende Lebenssituationen und Erfah-

rungen geprägt sind, die aufgrund ihrer individuellen Lebenslage einer besonders 

intensiven Betreuungsform bedürfen, die sich allen anderen Hilfeangeboten der 

Jugend-	oder	Gesundheitshilfe	entziehen	oder	nach	längeren	Unterbringungszeit-

räumen außerhalb der eigenen Familie – sei es einer Hilfe zur Erziehung in einer 

Einrichtung	oder	 in	einer	Pflegefamilie	 –	durch	 intensive	Hilfestellung	 zu	einer	

selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung geführt werden sollen.

Das	Leistungsangebot	richtet	sich	auch	an	Jugendliche	und	junge	Volljährige,	

•	 die	durch	risikoreiche	Verhaltensweisen	sich	selbst	und	andere	gefährden

•	 die	sich	in	besonders	gefährdenden	Lebenssituationen	befinden

•	 die	ohne	schulische	oder	berufliche	Bezüge	sind

•	 zunehmend	straffällig	werden	und/oder	dem	Drogenkonsum	zuwenden.

Ihr Erfahrungshintergrund ist meist geprägt durch 

•	 Beziehungsabbrüche

•	 Vernachlässigung

•	 Vereinsamung

•	 Körperliche	und	sexuelle	Gewalterfahrung

•	 und	andere	Verletzungen	ihrer	psychischen	und	physischen	Integrität.

Bei	der	Zielgruppe	der	 älteren	Jugendlichen	und	 jungen	Volljährigen	bestehen	

oftmals	keine	 Integrationsmöglichkeiten	 in	die	Herkunftsfamilie,	weil	entweder	

längere	Aufenthalte	in	Einrichtungen	oder	in	Pflegefamilien	vorausgegangen	sind	

oder	langfristige	Konflikte	in	der	Familie	stattgefunden	haben.	Viele	der	Jugendli-
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chen	oder	jungen	Volljährigen	haben	unter	nicht	intakten	Ursprungsfamilien,	sowie	

psychischer	und	physischer	Gewalterfahrung	gelitten	und	eine	Lebensplanung,	

sowie	den	Umgang	mit	Geld	nicht	erlernen	können.

Als	Mindestvoraussetzung	für	die	Leistungsgewährung/Aufgabenwahrnehmung	

muss	der/die	 Jugendliche	eine	Motivations-	 und	Kooperationsbereitschaft	mit-

bringen	und	das	Ziel	haben,	Probleme	mit	sich	selbst	und	anderen	zu	verringern.	

Dazu	 zählt	 u.a.	 die	Möglichkeit	 der	 regelmäßigen	Kontaktnahme	 (persönliche	

Erreichbarkeit)	und	die	Bereitschaft	zur	Mitarbeit	an	Veränderungen.

Für	diese	jungen	Menschen	sind	andere	Angebote	der	Erziehungshilfe	ungeeignet,	

sie	zu	erreichen,	mit	ihnen	in	Kontakt	zu	treten	und	eine	notwendigerweise	länger-

fristige,	intensive	Beziehungsarbeit	aufzubauen.	Eine	zu	enge	Zielgruppenfixierung	

und eine Defizitorientierung sind zu vermeiden. 

Ausschlusskriterien	sind

•	 akute	Drogenabhängigkeit

•	 akute	suizidale	und/oder	Fremdgefährdung

•	 akute	massive	Störungsbilder,	die	eine	stationäre	psychiatrische	

 Behandlung erfordern

Leistungsinhalte 

Die	„Intensive	sozialpädagogische	Einzelbetreuung	(ISE)“	soll	in	der	Lebenswelt	

des jungen Menschen stattfinden. Unter Einbezug der vorhandenen und nutzbaren 

sozialen	und	familiären	Ressourcen,	sowie	vorhandener	Ressourcen	der	sozialen	

Netzwerke.	 ISE	 ist	 überwiegend	 auf	 lebenspraktische	Hilfen	 ausgerichtet	 und	

wird	ergänzt	durch	weitere	Angebote	der	Jugendhilfe.	Die	Betreuung	besteht	aus	

gesprächs-,	 handlungs-	 und	gegebenenfalls	 auch	erlebnisorientierten	 Inhalten.	

Sie	umfasst	neben	der	intensiven	Hilfestellung	bei	persönlichen	Problemen	und	

Notlagen auch Hilfestellung bei der 

•	 Beschaffung	und	dem	Erhalt	einer	geeigneten	Wohnmöglichkeit,	

•	 Planungshilfe	im	Hinblick	auf	die	Alltagsgestaltung,

•	 Unterstützung	bei	der	Suche	einer	geeigneten	schulischen	oder	berufli-

chen	Ausbildung	bzw.	der	Arbeitsaufnahme,

•	 Motivationshilfe	vor	einer	Arbeitsaufnahme	und	beratende	Begleitung	zur	

Erhaltung	des	Arbeitsplatzes,

•	 Unterstützung	bei	der	Verwaltung	der	Ausbildungs-	und	Arbeitsvergütung	

und anderer finanzieller Hilfen,

•	 Unterstützung	und	Begleitung	bei	der	Freizeitgestaltung.

Dazu	gehört	auch	die	Unterstützung	im	Umgang	mit	Behörden.
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Entscheidend	 für	 den	Hilfeablauf	 ist	 der	Aufbau	einer	Vertrauensbasis.	Diese	

Vertrauensbasis	 gibt	 den	 Jugendlichen	und	 jungen	Volljährigen	Sicherheit,	 vor	

allem	in	schwierigen	krisenhaft	zugespitzten	Situationen	(Versagensängste).	Die	

Intensität der Betreuung ergibt sich aus den pädagogischen Bedarfen des jungen 

Menschen	und	wird	im	Hilfeplan	gem.	§	36	SGB	VIII	und	ggf.	den	Hilfeplanfort-

schreibungen festgelegt.

Um	den	im	Gesetz	formulierten	Auftrag	der	sozialen	Integration	und	eigenverant-

wortlichen	Lebensführung	in	Richtung	Verselbständigung	schrittweise	erreichen	

zu	können,	muss	die	„Intensive	sozialpädagogische	Einzelbetreuung“	neben	den	

lebenspraktischen	Hilfen	im	wesentlichen	folgende	Inhalte	berücksichtigen:	

•	 Kontaktaufnahme	und	Vertrauensbildung	durch	aufsuchende	mobile	Betreuung	

in der Lebenswelt des jungen Menschen

•	 Krisenintervention	und	Krisenbegleitung

•	 Umsetzung	des	festgestellten	Hilfebedarfes	und	flexible	Hilfeplanung	anhand	

der Lebensgeschichte und den daraus resultierenden besonderen Erfahrungen 

und	Problemlagen	des	jungen	Menschen

•	 Unterstützung	 bei	 der	 akuten	Problembewältigung,	 insbesondere	 beim	

	Ablöseprozess	von	der	Familie	oder	vorausgegangenen	Betreuungen,	bei	

Konflikten	in	der	Familie,	im	Freundeskreis	oder	mit	Partnern	und	Partnerin-

nen,	bei	Problemen	in	Schule	oder	Ausbildung	und	im	sozialen	Umfeld	etc.

•	 Unterstützung	bei	 der	 ersten	behutsamen	Auseinandersetzung	mit	Erfah-

rungen	in	der	Vergangenheit	(in	der	eigenen	Familie,	in	sozialen	Kontakten),	

verbunden mit der Motivation des jungen Menschen, ggf. eine Therapie zu 

beginnen

•	 Unterstützung	bei	der	Selbst-	und	Perspektivfindung;	Ermöglichung	von		neuer	

Selbst-	 und	Fremderfahrung	durch	die	Gestaltung	 konkreter	 Lebens-	 und	

Lernsituationen	unter	Aktivierung	individueller	Stärken	und	Fähigkeiten	

•	 Unterstützung	bei	der	Lebensbewältigung;	Vermittlung	zwischen	den	Anforde-

rungen	der	Realität	und	den	subjektiven	Möglichkeiten	des	jungen	Menschen	

•	 Förderung	 von	psychosozialen	Kompetenzen;	Stützung	und	Aufbau	eines	

sozialintegrativen	Kontaktnetzes	

•	 Förderung	der	Bereitschaft	zur	Übernahme	von	Verantwortung	für	sich	und	

andere	und	praktische	Unterstützung	bei	der	Realisierung	

•	 Förderung	des	Körper-	und	Gesundheitsbewusstseins	

•	 Unterstützung	bei	Ausbildungs-	und	Beschäftigungsmaßnahmen	im	Sinne	

von	§	27	Abs.	3	SGB	VIII

Alle	Handlungsschritte	sind	zwischen	der	betreuenden	sozialpädagogischen	Fach-

kraft	des	Freien	Trägers	der	Jugendhilfe	und	dem	jungen	Menschen	abzustimmen.	

Dabei	muss	den	geschlechtsspezifischen	Besonderheiten	bei	den	Problemlagen	

Rechnung	getragen	werden.	
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2. Konzept BJW ² 

Auszug aus dem Trägerkonzept:

Art des Angebotes

Betreutes Jugendwohnen (BJW) ist als sogenannte sonstige betreute Wohnform 

gem.	§	34	und	§	41	des	Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes	(SGB	VIII)	ein	ambulantes	

Angebot	für	Jugendliche	ab	16	Jahren	und	für	junge	Volljährige	im	Rahmen	der	

Hilfe zur Erziehung.

Im	Betreuten	Jugendwohnen	des	Kinder-	und	Jugendhilfeträgers	Balance	GmbH	

haben	junge	Menschen	unterschiedlicher	Herkunft	die	Möglichkeit	in	einem	selbst	

angemieteten	Wohnraum	bzw.	im	Wege	der	Ausnahme	unter	Berücksichtigung	

des Einzelfalles in einem vom Träger angemieteten Wohnraum entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes	zunehmend	selbständig	zu	leben.	

Sie	werden	dabei	von	sozialpädagogischen	Fachkräften	–	teilweise	mit	Migrations-

hintergrund	–	gefördert,	angeleitet	und	unterstützt.	Die	Betreuung	findet	sowohl	

in	der	Wohnung	des	 jungen	Menschen	als	auch	 in	Räumen	des	Trägers	statt.	

Die	Aufnahme	der	Jugendlichen	in	das	Betreute	Jugendwohnen	erfolgt	über	das	

jeweils	zuständige	örtliche	Jugendamt,	in	Bremen	dem	Amt	für	Soziale	Dienste.

Zielgruppe/Personenkreis

Die	Zielgruppe	für	die	Aufnahme	im	Betreuten	Jugendwohnen	sind	junge	Men-

schen	 im	Alter	 von	16	 Jahren	bis	 in	 der	Regel	 21	 Jahren,	 die	 aufgrund	 ihres	

	Entwicklungsstandes	in	der	Lage	sind	mit	entsprechender	pädagogischer	Beglei-

tung sich im eigenen Wohnraum zu verselbstständigen.

Ausgangspunkte	für	die	Leistungsgewährung	können	sein:

•	 Entlassung/Überleitung	aus	dem	stationären	Bereich

•	 Überleitung	aus	anderen	Jugendhilfemaßnahmen	und/oder	therapeuti-

schen Einrichtungen

•	 Aufnahme	aus	der	Herkunftsfamilie,	bei	entsprechend	festgestelltem	erzie-

herischem Bedarf

•	 oder	andere	schwierige	Lebenssituationen

Soweit	es	im	Rahmen	des	Betreuten	Jugendwohnens	möglich	und	leistbar	ist,	

können	 auch	Alleinerziehende	 in	 diesem	Setting	 betreut	werden,	 soweit	 das	

Casemanagement dies als sinnvoll erachtet und der Junge Mensch es wünscht.

Das	BJW	ist	ein	eigenständiges	Angebot	im	Rahmen	der	Hilfe	zur	Erziehung	und	

eine	Alternative	zur	Unterbringung	und	Betreuung	in	einer	Wohngruppe.	Es	gilt	

²  Gesamtkonzept kann beim Träger angefordert werden.
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als	ein	Angebot	 für	Jugendliche,	die	keiner	„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“	be-

dürfen	und	bereits	einen	gewissen	Grad	an	Selbständigkeit	erreicht	haben,	um	

mit fachlicher Unterstützung zunehmend selbstverantwortlich und eigenständig 

handeln	zu	können.

Zur Einleitung des Betreuten Jugendwohnens muss ein, seitens des Jugendamtes 

festgestellter, erzieherischer Bedarf vorliegen. Der Jugendliche selbst muss die 

Hilfe	bejahen	und	konkret	mitausgestalten.	Darüber	hinaus	muss	die	Hilfe	für	die	

Persönlichkeitsentwicklung	des	 jungen	Menschen	erforderlich	sein.	Dies	 ist	 in	

der	Regel	dann	der	Fall,	wenn	soziale	und/oder	psychische	Schwierigkeiten	eine	

Betreuung als sinnvoll erscheinen lassen.

Zielsetzung des Angebotes

Durch	das	BJW	sollen	die	jungen	Menschen	lernen,	ihren	Alltag	und	ihr	Leben	

selbständig	 und	eigenverantwortlich	 zu	 bewältigen.	 Sie	 sollen	 dazu	 befähigt	

werden,	 ihre	Pflichten	zu	erfüllen	und	auch	ihre	Rechte	wahrzunehmen.	In	der	

Betreuung erhalten die jungen Menschen individuelle Hilfestellung, insbesondere 

bei	der	Bewältigung	von:

•	 Suchen	und	Sichern	von	Wohnraum,	Organisation	des	Haushalts

•	 Umgang	mit	Geld

•	 Strukturierung	und	Gestaltung	des	Tagesablaufs

•	 Umgang	mit	der	Nachbarschaft

•	 Umgang	mit	Behörden

•	 Entwicklung	einer	beruflichen	bzw.	schulischen	Perspektive

•	 Hinführung	und	Sicherstellung	von	Schule,	Ausbildung	und	Arbeit

•	 Sicherstellung	einer	regelmäßig	medizinischen	Versorgung	

•	 Umgang	mit	Einsamkeit	und	Beziehungsproblemen

•	 Unterstützung	bei	der	Schaffung	von	tragfähigen	Beziehungen

•	 Kontakte,	Pflege	des	Freundeskreises

•	 Umgang	mit	Suchtmitteln	(Alkohol,	Nikotin)

•	 Beziehungsklärung	zur	Herkunftsfamilie

•	 Entwickelung	von	Lebensperspektiven

Aufnahmekriterien

Die	Aufnahme	in	das	Betreute	Jugendwohnen	erfolgt	aufgrund	der	Antragstellung	

der	Leistungsberechtigten	beim	Jugendamt/Amt	für	Soziale	Dienste.	Voraus	setzung	

für	eine	Aufnahme	ist	die	Bereitschaft	des	jungen	Menschen	am	Erfolg	der	Maß-

nahme mitzuarbeiten und sich auf die Hilfe einzulassen. Der junge Mensch sollte 

über	ein	Mindestmaß	an	Selbstständigkeit	 in	den	wichtigsten	Alltagsvollzügen	

verfügen.
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Suchtmittelgebrauch	ist	kein	Ausschlusskriterium	für	die	Aufnahme	im	BJW;	er	

darf	jedoch	nicht	im	Vordergrund	der	Betreuung	stehen.	Wird	ein	Erreichen	der	

Ziele	durch	Suchtmittelkonsum	verhindert,	so	muss	eine	andere	Zielsetzung	oder	

eine andere Hilfeform gefunden werden.

Akut	 suizidgefährdete	 junge	Menschen	 können	nicht	 aufgenommen	werden.	

	Drogenabhängige/substituierte	Jugendliche	können	ebenfalls	keine	Aufnahme	finden.

Aufnahmeverfahren

Das	Aufnahmeverfahren	beginnt	mit	einer	Anfrage	des	Casemanagements	beim	

Träger.	Daraufhin	bietet	die	Geschäftsführung/fachliche	Leitung	des	Trägers	dem	

zuständigen Casemanagement und dem Jugendlichen ein Informationsgespräch 

an.	Nach	einer	Bedenkzeit	für	den	jungen	Menschen	werden	in	einem	Erstgespräch	

seine Ziele an die Maßnahme und gegebenenfalls die der Eltern und sonstigen 

Beteiligten	thematisiert.	Ebenso	wird	im	Rahmen	einer	Vorklärung	besprochen,	

welche	Hilfen	im	Rahmen	des	Settings	möglich	sind.

Bei	einer	positiven	Entscheidung	beider	Seiten	und	Vorliegen	des	Hilfeplanes	des	

zuständigen	Jugendamtes	kann	die	Aufnahme	erfolgen.

Betreuungsangebot 

Das	Betreuungsangebot	erhält	seine	grundsätzliche	Ausrichtung	durch	den	Hilfe-

plan und den darin formulierten Zielen, der in enger Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt/Amt	für	Soziale	Dienste,	dem	jungen	Menschen	und	eventuell	weiteren	

beteiligten	Personen/Kooperationspartner/-innen	regelmäßig	fortgeschrieben	und	

bei	Bedarf	angepasst	wird.	Das	Betreute	Jugendwohnen	des	Kinder-	und	Jugend-

hilfeträgers Balance orientiert sich am jungen Menschen, an seiner Biographie und 

seinen	Fähigkeiten	zur	Alltagsbewältigung.

Die Betreuungsarbeit ist ressourcenorientiert und partizipatorisch aufgebaut, das 

heißt	das	Fachpersonal	setzt	an	den	Stärken	des	jungen	Menschen	an.	Der	junge	

Mensch	wird	als	eigenständige	Persönlichkeit	respektiert.	Die	Betreuungsinhalte	

werden individuell auf den jungen Menschen – entsprechend der vorhandenen 

Ressourcen	und	Risiken/Problemlagen	–	abgestimmt.

In	 der	Regel	werden	die	Kontaktfrequenzen	 zwischen	dem	 jungen	Menschen	

und	dem/r	Betreuer/-in	abgestimmt,	wobei	die	Intensität	der	Betreuung	je	nach	

Entwicklungsstand	und	jeweiliger	Lebenssituation	des	jungen	Menschen	unter-

schiedlich	gestaltet	werden	kann.	
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Die	Betreuungsarbeit	besteht	vor	allem	in	der	Vertrauensbildung,	dem	Ordnen	

der	Lebensbereiche	wie	Wohnen,	Schule,	Ausbildung,	Familie	und	anderweitigen	

Bindungen,	Gestaltung	der	 Freizeit,	 Finanz-	 bzw.	Haushaltsplanung	 sowie	der	

Förderung	alltagspraktischer	Kompetenzen.	

Dieses	kann	im	Rahmen	von	Einzelgesprächen	oder	auch	–	soweit	angezeigt	–	im	

Rahmen	eines	Gruppenangebotes	erfolgen.	Die	damit	verbundene	Zielsetzung	

liegt	in	der	Stärkung	der	sozialen	Kompetenzen	des	jungen	Menschen.	

Der	Träger	nutzt	auch	in	diesem	Zusammenhang	den	systemischen	Beratungs-

ansatz.	Systemische	Beratung	bezieht	sich	auf	die	Grundlagen	der	System	theorie	

und	erklärt	das	Verhalten	von	Menschen	nicht	isoliert	aus	deren	inneren	Eigenschaf-

ten	heraus,	sondern	aus	ihren	Beziehungen	untereinander	und	zu	ihrer	System-

umwelt.	Familienberatung/Systemische	Beratung	zielt	ab	auf	die	Erweiterung	von	

Wahrnehmungs-	 und	Handlungsmöglichkeiten.	 Familienberatung/Systemische	

Beratung	 ist	aufmerksam	für	den	Kontext	der	Ratsuchenden.	Sie	achtet	deren	

Ressourcen	und	Autonomie	und	pflegt	einen	respektvollen	Dialog	mit	dem	bera-

terischen	Gegenüber.

Die Jugendlichen werden bei Bedarf auch darin unterstützt, sich andere Hilfs-

angebote	zu	erschließen	und	diese	zu	nutzen.	Dies	können	sowohl	Fach-	und	

Beratungsdienste,	als	auch	Ressourcen	im	persönlichen	Umfeld	sein.

Örtliche Anbindung des Angebotes und räumliche Ausstattung

Die	Wohneinheit	Ritterhuder	Straße	3	(2	Verselbständigungsplätze)	befindet	sich	

im	Stadtteil	Gröpelingen,	der	Standort	Außer	der	Schleifmühle	84	befindet	sich	im	

Stadtteil	Bahnhofsvorstadt.	Beide	Standorte	sind	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	

und zu Fuß gut erreichbar. 

Die	räumliche	Ausstattung	des	Angebotes	in	der	Ritterhuder	Str.	3	umfasst	ne-

ben	den	zwei	eingerichteten	Einzelzimmern,	einen	Aufenthaltsraum,	Küche,	Bad/

Dusche	und	WC.	Eine	Waschmaschine	und	ein	Trockner	sind	zur	Nutzung	durch	

die	jungen	Menschen	vorhanden.	Der	Aufenthaltsraum	und	die	Küche	stehen	für	

gemeinsame	Aktivitäten	zur	Verfügung.	Der	Standort	Außer	der	Schleifmühle	84	

besteht	aus	drei	voll	ausgestatteten	Appartements.	Die	Nutzung	von	Waschma-

schine	und	Trockner	ist	dort	ebenfalls	sichergestellt.	Der	Träger	plant	in	der	Stadt	

Bremen	weitere	Standorte	für	das	Betreute	Jugendwohnen	einzurichten.³	In	die-

sem	Zusammenhang	ist	auch	konzeptionell	eine	Notwohnung	vorgesehen,	in	der	

Jugendliche	bis	zur	Anmietung	einer	eigenen	Wohnung	oder	in	Krisensituationen	

vorübergehend	untergebracht	werden	können

³  Die Planung ist ab 15.02.2017 durch die Anmietung von fünf Wohnungen in der Nordstr. 311 in Bremen-Walle umgesetzt worden.
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Personalbedarf und Stellenplan

Der	Stellenplan	und	die	Berechnung	des	Personalbedarfs	ergeben	sich	aus	der	

Zuordnung	zum	entsprechenden	Leistungstyp	und	der	entsprechenden	Fallgruppen-

zuordnung und dem daraus abzuleitenden Betreuungsbedarf.

Die	sozialpädagogischen	Fachkräfte	sind	im	Rahmen	ihres	Tätigkeitsbereiches	für	

die	Minderjährigen	verantwortlich.	In	ihrer	Arbeit	werden	sie	durch	regelmäßige	

externe	Supervision,	Fachberatung	und	Fort-	und	Weiterbildungen	u.a.	in	Koope-

ration	mit	 dem	Kronberger	Kreis	 für	 dialogische	Qualitätsentwicklung	e.V.	 und	

anderen Instituten unterstützt.

Die Betreuungszeiten orientieren sich am individuellen Bedarf der jungen Menschen 

gem.	dem	durch	das	AfSD	festgelegten	Betreuungsumfang.	Eine	Rufbereitschaft	

nach	22.00	Uhr	ist	im	Grundsatz	nicht	vorgesehen.	

d) Organisations- und Entscheidungsstrukturen
In Ergänzung zu den bereits ausführlich dargestellten Organisations- und Entschei-

dungsstrukturen im QE-Bericht 2012/2013 S. 9 und unter Berücksichtigung der 

Ausweitung des Personalbestandes, hat der Träger zum 1. Quartal 2017 drei fach-

bezogene Teams (SPFH/EB, ISE/BJW, stationär) aufgebaut. Die Aufgabenstellung für 

die Teamleitungen ist klar definiert; Geschäftsführung und Teamleitungen tauschen 

sich regelmäßig aus und arbeiten eng zusammen.

e) Interne Beratungsstruktur
Der Träger hat folgende Beratungsstruktur aufgebaut:

•	 Wöchentliche	Teamsitzungen	

•	 Monatliche	Dienstbesprechungen	

•	 Monatliche	Gruppensupervision

•	 Einzelberatungen	Geschäftsführung/Mitarbeiter/-innen

•	 Regelmäßige	Beratungen	Geschäftsführung/Teamleitungen

f) Personalentwicklung/Fortbildung und Supervision
Der Träger ermöglicht im Rahmen der Personalentwicklung und -qualifizierung den 

Mitarbeiter/-innen regelmäßig die Teilnahme an externen Fortbildungs- und Quali-

fizierungsmaßnahmen. Er stellt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür einen 

jährlichen Betrag zur Verfügung. Die Auswahl der Angebote und die Teilnahme 
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an den Qualifizierungsmaßnahmen erfolgt unter fachlichen Gesichtspunkten. Im 

Berichtszeitraum haben einzelne Mitarbeiter/-innen des Trägers an folgenden Quali-

fizierungsmaßnahmen teilgenommen:

•	 Aufbaukurs der berufsbegleitenden Weiterbildung am Norddeutschen Institut 

für Kurzzeittherapie NIK e.V. „Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeittherapie, 

Familien therapie und Beratung“ 

•	 26./27.05.2014: Fortbildung zum Thema Multikulturell denken – multiperspekti-

vische, migrationssensible Hilfepraxis: Fallverstehen und Netzwerkarbeit in der 

Kinder- und  Jugendhilfe unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit mit Sinti- 

und Roma-Familien

•	 17./18.09.2015: Fortbildung zum Thema: Methodische Wege migrationssensibler 

 Hilfepraxis: unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit mit Sinti- und Roma-

Familien 

•	 Außerhalb der Fortbildungen mit dem Kronberger Kreis wurde im November 2016 

eine zweitägige trägerinterne Fortbildung zum Thema Familienrecht durchgeführt.

Die ursprünglich für Herbst 2016 vorgesehene Fortbildung zum Thema Partizipation 

und Beschwerdemangement wurde aus Termingründen auf Februar 2017 verschoben.

Darüber hinaus haben die Geschäftsführung und einzelne Mitarbeiter/-innen an den 

jährlich stattfindenden Fachforen des Kronberger Kreis e.V. in Berlin bzw. Leipzig zu 

den Themen: Mehrseitige Settings und Methoden dialogischer Qualitätsentwicklung 

in Sozialen Organisationen und Dialogische Qualitätsentwicklungsprojekte aus der 

Perspektive des Changemanagements: Anforderungen, Erfahrungen und Entwick-

lungen – eine Intervision teilgenommen.

g) Qualitätsmanagement

Inzwischen ist der Träger Mitglied im Kronberger Kreis für Dialogische Qualitäts-

entwicklung e.V. Mit diesem wird an der Optimierung des Qualitätsmanagements 

des Trägers kontinuierlich gearbeitet. 
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h) Personal nach Umfang und Qualität

Leitung/Hauswirtschaft/Technik

  davon davon
Funktion Anzahl in Stellen männlich weiblich

Geschäftsführung 1 BV 1 

Verwaltung 0,63 BV  1

Fachliche Leitung/Koordination* 1 BV 1 

Hauswirtschaft und Reinigung 2 Std. wöchentlich  x  

Technische Dienste Eigentümer kümmert 

 sich um technische 

 Dienste  

Gruppenübergreifendes Personal: Auf Vertragsbasis;  1 1

Supervision und Fachberatung Stundenumfang nach 

 Anforderung/Bedarf 

*In Personalunion mit der Geschäftsführung (seit 01.01.2014)

Personal im Einsatz der SPFH, EB, ISE und BJW

Qualifikation und Anzahl  Anzahl in Stellen davon davon
des Betreuungspersonals  männlich weiblich

Sozialpädagogen/Sozialarbeiter (FH) 6 x 1 BV 2 9

Dipl. Sozialpädagogen (Uni) 3 x 0,63 BV  

 2 x 0,5 BV  

Erzieher 1 BV 0 1 

Heilpädagogen   

Kinderpfleger   

Heilerziehungspfleger   

Heilerziehungspflegehelfer   

Zivildienstleistende   

Psychologen, Diplompädagogen 1 x 0,63 BV  1 

Psychologin in Ausbildung 1 x 0,5 BV  1 

Beschäftigungstherapeuten   

Jahres(Vollzeit)praktikanten 1 x 1 BV  1

 1 x 0,7 BV 1 

Sonstiges Personal  2 x 0,25 BV 3 1

- Dolmetscher/Türöffner arbeiten  1 x 0,75 BV 

 nur in Verbindung mit einer  1 x 1 BV 

 ausgebildeten Fachkraft

Freie Mitarbeiter/-innen Einsatz nach Bedarf  3 3
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Art der Zusatzqualifikation beim Betreuungspersonal Anzahl der 
 Mitarbeiter

Grund- und Aufbaukurs der berufsbegleitenden Weiterbildung  1

am Norddeutschen Institut für Kurzzeittherapie NIK e.V. Bremen 

„Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeittherapie, Familientherapie 

und Beratung“ mit Zertifikat abgeschlossen.

 

Entwicklung des Personalbestandes im Berichtszeitraum

Aufgrund der Ausweitung des Angebotes und der Fallzahlen sowie der vermehrten 

Nachfrage aus der Stadt Delmenhorst einschließlich der Übernahme einer wöchentlich 

stattfindenden Sozialberatung war der Träger aufgefordert, seinen Personalbestand 

auszubauen. Bei der Auswahl des Personals wurde überwiegend darauf geachtet, 

dass diese eine sozialpädagogische Ausbildung bzw. ein Studium der Sozialen Arbeit 

(B.A./M.A.) abgeschlossen haben und über ausreichend Berufserfahrung verfügen. 

Zusätzlich wurde der Träger durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 

 Integration und Sport, jetzt Senatorin für Kinder und Bildung als Praxisstelle für 

Erzieher/-innen und Sozialpädagogen/-innen im Anerkennungsjahr anerkannt. 

Altersstruktur der Fachkräfte

Alter Anzahl oder relativer Anteil

unter 30 5 

über 30 bis unter 50 12 

50 plus 3 
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III. Prozessqualität

a) Auftragsannahme

b) Umsetzung der Hilfeplanung

c) Familienarbeit

Es haben sich in den drei genannten Punkten a) – c) keine fachlich relevanten Änderun-

gen im Sinne von Qualitätssicherung ergeben, siehe deshalb QE-Bericht 2012-2013.

d) Berichtswesen/Dokumentation
Dokumentation und Berichtswesen sind wichtige Eckpfeiler im Rahmen der Quali-

tätsentwicklung und ermöglichen auch für Familien und Kooperationspartner die 

notwendige Transparenz im sozialpädagogischen Handeln. 

Nach Prüfung unterschiedlicher EDV-gestützter Systeme hat sich der Träger im 

Oktober 2014 für den Ankauf und die Einführung des von der Hans-Wendt-Stiftung 

und der Caritas-Erziehungshilfe gGmbH Bremen in Kooperation mit der GISS 

( Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. Bremen) entwi-

ckelten, EDV-gestützten Systems EDE (Elektronisches Dokumentationssystem in 

den Erziehungshilfen) entschieden. 

Herzstück des Programms ist eine sozialpädagogische Diagnostik. Darüber hinaus 

bietet es vielerlei Möglichkeiten für die Dokumentation des Fallverlaufs, für das 

Berichtswesen und für die statistische Auswertung laufender und abgeschlossener 

Jugendhilfemaßnahmen. Materialien zur Überprüfung einer Kindeswohlgefährdung 

stehen ebenfalls zur Verfügung. 

Nach entsprechender Schulung und Schaffung der technischen Voraussetzungen 

ist die verbindliche Anwendung des Systems im Oktober 2014 erfolgt. Im Hinblick 

auf besondere, sich aus der Praxis ergebende Bedarfe, kann das Dokumentations-

system nach Trägerwünschen ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang steht 

der Träger in enger Kooperation mit dem Vorstand der Hans-Wendt-Stiftung.
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e) Schlüsselprozess „Partizipation“ (inklusive Beschwerdemanage-
ment)

1. Weiterentwicklung der Konzepte zur Partizipation beim Träger

1.1 ) Welches Selbstverständnis besteht beim Träger zum Ansatz Partizipation

In Deutschland ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein „Baustein von 

Qualitätsentwicklung“ und damit ein für alle Felder der Kinder- und Jugendhilfe 

unverzichtbares Qualitätsmerkmal.

Obwohl das Thema Beteiligung in allen Arbeitsfeldern der Erziehung und Bildung 

wichtig ist und als selbstverständlich erscheint, weist die Umsetzung im pädagogi-

schen Alltag der Erzieherischen Hilfen noch einen hohen Entwicklungsbedarf auf.

Der Kinder- und Jugendhilfeträger Balance GmbH hat sich zur Aufgabe gemacht, 

im Rahmen seiner Handlungsfelder im ambulanten, teilstationären und stationären 

Bereich den partizipatorischen Ansatz als qualitativen Standard regelhaft zur An-

wendung zu bringen und damit die Rechte der Kinder- und Jugendlichen sowie der 

Familien zu stärken. 

In einem zweitätigen Fachforum am 16./17. Februar 2017 haben sich Geschäftsfüh-

rung sowie Teamleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Trägers mit der 

Thematik intensiv auseinandergesetzt und Bausteine für ein Partizipations- und Be-

schwerdemanagementkonzept entwickelt. Das auf den Ergebnissen der Fachtagung 

entwickelte Konzept ist Grundlage für die Arbeit der Mitarbeiter/-innen des Trägers mit 

den Familien und jungen Menschen und soll innerbetrieblich die Beteiligungsprozesse 

stärken. Da partizipationsfördende Beratung und Begleitung von jungen Menschen 

und deren Familien ein Prozess ist, der einer ständigen Weiterentwicklung unterliegt, 

soll das Konzept regelmäßig überprüft und ggf. bedarfsorientiert nachjustiert werden. 

1.2 ) Wie hat sich das vorliegende Konzept des Trägers zur Partizipation im 

Berichtszeitraum weiterentwickelt?

Der Träger hat in einem zweitägigen Fachforum im Februar 2017 Bausteine für ein 

Partizipations- und Beschwerdemanagementkonzept entwickelt. Dieses Konzept ist 

Grundlage für die Mitarbeiter/-innen des Trägers. Dieses Konzept orientiert sich an 

den Anforderungen im stationären Bereich wie auch gleichermaßen an den für die 

ambu lanten Angebote. 
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1.3 ) Wie sichert der Träger die Qualität gleicher Haltung zum partizipations-

orientierten Arbeiten bei seinen Mitarbeitern/-innen

Die Entwicklung des Konzeptes erfolgte unter Beteiligung aller Mitarbeiter/-innen 

des Trägers in dem bereits o.g. Fachforum. Im Hinblick auf die unterschiedlichen 

methodischen Ansätze zur Sicherstellung des partizipatorischen Ansatzes beabsich-

tigt der Träger die Mitarbeiter/-innen in unterschiedlichen Methoden schrittweise zu 

qualifizieren. 

1.4 ) Gibt es Überlegungen zu wünschenswerten Maßnahmen bzw. Vorge-

hensweisen partizipativer Arbeit die bislang nicht realisiert werden konnten. 

Wie können diese Überlegungen umgesetzt werden?

Der Träger überlegt in Zusammenarbeit mit dem Kronberger Kreis für Dialogische 

Qualitätsentwicklung e.V. die methodischen Ansätze wie die der Familienwerkstatt, 

und des Elterncoachings zu vertiefen und die Mitarbeiter/-innen entsprechend zu 

qualifizieren. Darüber hinaus ist geplant, Mitarbeiter/-innen im Einsatz von Video-

Home-Training zu qualifizieren. 

Grundsätzlich soll das Partizipations- und Beschwerdemanagementkonzept einmal 

jährlich mit der gesamten Mitarbeiterschaft ausgewertet werden.

2. Beschwerdemanagement

2.1) Welche Form des internen Beschwerde Managements hält der Träger 

vor? Wann und wie werden diese in den internen Abläufen des Trägers kom-

muniziert?

Auszug aus dem Partizipations- und Beschwerdemanagementkonzept:

Worüber kann man sich beschweren?

Es	ist	sinnvoll	und	entspricht	dem	Verständnis	des	Trägers	gegenüber	dem	Klien-

ten	keine	Eingrenzung	von	Beschwerdeinhalten	vorzunehmen.	Eine	Eingrenzung	

kann	zur	Verunsicherung	führen,	ob	die	Beschwerde	relevant	genug	sei,	dies	die	

richtige	Stelle	sei	und	ob	sich	darüber	beschwert	werden	dürfte.	Nach	Eingang	der	

Beschwerde und vor ihrer Bearbeitung ist durch den Träger zu prüfen, inwieweit 

die	Zuständigkeit	für	die	Bearbeitung	der	Beschwerde	gegeben	ist.	In	Fällen	wo	

diese	nicht	vorliegt,	wird	der	Klient	mit	seinem	Einverständnis	von	der	Weiterleitung	

an	die	zuständige	Stelle	in	Kenntnis	gesetzt.	
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Beschwerdewege

Wo kann man sich beschweren?

Bei der

•	 Geschäftsführung/päd.	Leitung

•	 Verwaltung

•	 Teamleitung

•	 Sozialpädagogischen	Fachkraft	des	Trägers

•	 Supervisorin

•	 Amt	für	soziale	Dienste/Jugendamt	(Leitung/Casemanagement)

•	 Landesjugendamt

•	 BeBeE	–	Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen

Stationär:

•	 Bezugsbetreuer/-in

•	 Gruppenkonferenz

•	 Gruppensprecher/-in

•	 Briefkasten	(anonym)

•	 sowie	bei	den	oben	genannten	weiteren	Personen/Organisationen

Bearbeitung und Abläufe

Wo kann man sich beschweren?

Beim	Träger	sind	folgende	Beschwerdewege	möglich:

Trägerinterne Beschwerdewege

•	 Persönlich/telefonisch	bei	den	o.g.	Ansprechpartnern	bzw.	in	der	Gruppen-

konferenz	(stationär),	

•	 Schriftlich	auf	vorgefertigten	Formularen,	auch	in	der	jeweiligen	Muttersprache

•	 Anonym	

•	 Medial	(Online-Fragebogen,	E-Mail,	WhatsApp)

Externer	Beschwerdeweg

•	 Supervisor/-in

•	 Landesjugendamt

•	 BeBeE	–	Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen
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Wie werden die Beschwerden bearbeitet?

Nach	Eingang	der	Beschwerde	beim	Träger	werden	folgende	Prüf-	und	Arbeits-

schritte	durchlaufen:

Zuständigkeitsklärung

1.	Fallen	die	Inhalte	der	Beschwerde	über	Missstände/Anliegen	in	den	Verant-

wortungsbereich	des	Trägers	und	können	diese	von	ihm	wirksam	bearbeitet	

werden? 

2.	Bei	Nichtzuständigkeit:	Weiterleitung	an	die	zuständige	Organisation/Institu-

tion. 

3.	Anonyme	Beschwerden	werden	in	Dienstbesprechungen	bzw.	Teamsitzungen	

eingebracht	und	die	Thematik	der	Beschwerden	soweit	wie	möglich	einer	

Klärung	bzw.	Lösung	zugeführt.	

4.	Die	Person,	die	die	Beschwerde	annimmt	leitet	diese	an	die	Geschäftsfüh-

rung/pädagogische	Leitung	weiter.	Diese	klärt	die	weitere	Zuständigkeit	 in	

der	Bearbeitung.	Die	Weiterleitung	und	die	Zuständigkeit	in	der	Bearbeitung	

ist	zu	dokumentierten,	um	klare	Zuständigkeiten	sicherzustellen.

Weitere	Klärungsschritte

5.	Wer	wird	an	der	Klärung	der	Beschwerde	beteiligt?

6.	Welche	Schritte	zur	Lösung	werden	unternommen?	(Welche	Instanz	ist	für	

welche Themen zuständig?) 

In welcher Form wird die Beschwerde bearbeitet? (Einzelgespräche/ 

gemeinsame Gespräche/schriftliche Stellungnahme etc.)?

Gruppeninterne	Beschwerden	 (stationäres	Angebot/Betreutes	 Jugendwohnen)	

können	in	der	Gruppenkonferenz,	in	Einzelgesprächen	und	im	Kreis	der	Beteiligten	

bearbeitet werden.

Bearbeitungszeitraum

Die	Beschwerde	wird	 innerhalb	von	10	Tagen	bearbeitet	und	der	beschwerde-

führenden	Person	eine	Rückmeldung	über	 den	Bearbeitungsstand	gegeben.	

Soweit	die	Bearbeitung	nicht	 innerhalb	von	10	Tagen	erfolgen	kann,	erhält	die	

beschwerdeführende	Person	eine	Zwischenmitteilung/Sachstandsmitteilung.

Umgang mit Beschwerden und den Beschwerdegebenden

•	 Die	Beschwerdegebenden	haben	das	Recht	 und	die	Pflicht,	 die	 Lösung	

mitzugestalten.

•	 Bei	Beginn	der	Leistung	 (ambulant/teilstationär)	durch	den	Träger	Balance	

GmbH	bzw.	bei	Aufnahme	in	der	Jugendwohngruppe	werden	die	Klienten	

über	Rechte,	Pflichten,	Partizipation	und	Beschwerdemöglichkeiten	beim	
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Träger	und	bei	den	externen	Beschwerdestellen	(Bremer	Beratungsbüro	für	

Erziehungshilfen, Landesjugendamt, Jugendamt) in altersentsprechender 

Sprache	 aufgeklärt.	Die	 relevanten	Kontaktdaten	werden	den	Leistungs-

berechtigen	(Familien/Junge	Menschen)	zugänglich	gemacht.	

•	 Die	Erstellung	einer	Broschüre	für	Kinder	und	Jugendliche	zum	Thema	Rechte,	

Beteiligung	und	Beschwerde	ist	in	der	Planung.

•	 Der	Umgang	mit	Beschwerden	und	Beschwerdeführenden	erfolgt	in	einer	

positiven,	wertschätzenden	und	akzeptierenden	Einstellung.	Beschwerden	

werden	mit	angemessener	Ernsthaftigkeit	behandelt	und	bearbeitet.	

•	 Die	Bewertung	über	die	Lösung	(einvernehmlich	gelöst/nicht	einvernehmlich	

gelöst/ungelöst)	obliegt	am	Ende	der	Beschwerdebearbeitung	der	beschwerde-

führenden	Person.	Diese	wird	befragt	inwiefern	sie	mit	der	Lösung	einver-

standen bzw. zufrieden ist und ob sie ggf. weiteren Handlungsbedarf sieht.

 

2.2) Welche Erfahrung macht der Träger mit dem entwickelten internen Be-

schwerdemanagement?

Das Konzept wurde erst im Februar 2017 entwickelt und wird prozesshaft im 2. und 

3. Quartal 2017 eingeführt. Erfahrungen liegen deshalb noch nicht vor.

2.3) Inwiefern werden weitere, z.B. externe Beschwerdemöglichkeiten für Ad-

ressaten und Kooperationspartner unterstützt, bekannt gemacht und genutzt?

Auszug aus dem Konzept des Trägers:

Bei	Beginn	der	Leistung	(ambulant/teilstationär)	durch	den	Träger	Balance	GmbH	

bzw.	bei	Aufnahme	in	der	Jugendwohngruppe	werden	die	Klienten	über	Rechte,	

Pflichten,	Partizipation	und	Beschwerdemöglichkeiten	beim	Träger	und	bei	den	

externen	Beschwerdestellen	(Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen,	Landes-

jugendamt,	Jugendamt)	in	altersentsprechender	Sprache	aufgeklärt.	Die	relevan-

ten	Kontaktdaten	werden	den	Leistungs	berechtigen	(Familien/Junge	Menschen)	

zugänglich gemacht. 

3. Partizipation im Fokus fachlicher Herausforderungen

3.1 ) Wie gestaltet sich Partizipation beim Träger?

(z.B. Methodenzugang bei beeinträchtigten Kindern/Jugendlichen/Eltern)

Auf der Grundlage des Handlungskonzeptes „Partizipation in der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe“ – Ergebnisse aus dem Projekt des Bundesfachverbands unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge e.V. wird der Begriff Partizipation in einfachen Worten 

erklärt und welchen Nutzen es für das eigene Leben sowie für eine demokratische 

Gemeinschaft bringt, sich zu beteiligen. Darüber hinaus sollen beim Träger Metho-

den zum Einsatz kommen, die den Dialog fördern, wie z. B. Arbeit mit Zielkarten, 

Familienrat, Familienwerkstatt. 
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3.2 ) Wie gestaltet sich beim Träger Partizipation im Zusammenhang mit 

Kindeswohlgefährdung und Kindeswohlsicherung?

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

(KKG) § 1 Abs. 2 in dem festgeschrieben ist, dass Pflege und Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst obliegende 

Pflicht darstellt, ist es vorrangig Aufgabe des Trägers, die Eltern bei der Wahrneh-

mung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen. 

Dieses erfolgt in Form von Information, Beratung und Hilfe im Sinne eines möglichst 

frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen (Frühe Hilfen/Frühberatung/ 

Gesundheitsamt/niedergelassene Ärzte/KiTa/Schule) Angebots. Sicherzustellen ist 

in dem Zusammenhang, dass die Kinder und Jugendlichen im Kontext des familiären 

Umfelds eine förderliche Entwicklung durchlaufen. Zu Beginn des Hilfeprozesses 

wird gegenüber der Klientel deutlich gemacht, dass der partizipatorische Ansatz 

immer dann an seine Grenzen stößt, wenn damit eine Abwendung der Gefährdung 

von Kindern und Jugendlichen erfolglos ist. Bei einer akuten Kindeswohlgefährdung 

stellt sich die sozialpädagogische Fachkraft an die Seite des Kindes und informiert 

das Jugendamt mit dem Ziel der Herausnahme. 

3.3 ) Wie gestaltet sich beim Träger die Partizipation von unfreiwilligen 

 Klienten?

Für den Erfolg einer Maßnahme und die Erreichung der im Hilfeplan formulierten 

Ziele ist die Mitwirkungsbereitschaft der Klienten von entscheidender Bedeutung. 

Der Träger geht davon aus, dass diese Frage im ersten Schritt bei Einleitung der 

Maßnahme durch das Casemanagement im AfSD/Jugendamt schon geprüft worden 

ist. Sollte sich im Maßnahmenverlauf zeigen, dass eine Mitwirkung der Klienten 

nicht gegeben und auch zukünftig nicht zu erwarten ist, nimmt der Träger mit dem 

zuständigen Casemanagement Kontakt auf, um gemeinsam mit den Klienten und dem 

öffentlichen Jugendhilfeträger dieses zu thematisieren und weitere Schritte einzulei-

ten. In Fällen von Gefährdungssituationen steht der Kontrollauftrag im Vordergrund.

 

3.4 ) Wie gestaltet sich Partizipation im Kontext des Krisenmanagements?

§ 42 SGB VIII besagt, dass das Jugendamt berechtigt und verpflichtet ist ein Kind 

oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn dieser darum bittet, 

eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht, 

die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen bzw. eine familiengerichtliche 

Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Ausländische Kinder oder 

Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen und sich weder Perso-

nensorge- noch Erziehungsberechtigte in Deutschland aufhalten, sind ebenfalls in 

Obhut zu nehmen. Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Vorgaben ist das 

Handlungsfeld für einen partizipatorischen Ansatz sehr eingeschränkt. Zeigt sich 

innerhalb der Familie während der Maßnahme eine krisenhafte Entwicklung, die zu 
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einer akuten Gefährdung des Kindes oder des Jugendlichen führt, wird unverzüglich 

das zuständige Jugendamt/AfSD einbezogen, um das weitere Vorgehen zu klären 

und ggf. die Herausnahme zu veranlassen. 

4. Schnittstellen/Kooperationspartner beim Arbeitsansatz Partizi-
pation

4.1 ) Wie erlebt der Träger die Hilfeplanung/Hilfeplangespräche unter dem 

Gesichtspunkt von Partizipation und Vertrauensschutz?

Hilfeplangespräche in den Sozialzentren des Amtes für Soziale Dienste werden aus 

Sicht des Trägers unterschiedlich erlebt. Dieses hängt letztendlich mit den Rahmen-

bedingungen für die Hilfegewährung zusammen. Aus Sicht des Trägers gibt es drei 

unterschiedliche Gruppen und damit auch unterschiedliche Partizipationsstufen. 

Gruppe 1: 

Die Leistungsberechtigten beantragen die Leistung und wünschen die Durchführung 

ausdrücklich. Sie beteiligen sich im Hilfeplangespräch umfassend und bringen ihre 

eigenen Wünsche und Zielvorstellungen mit ein.

Gruppe 2: 

Die Leistungsberechtigten stehen einer Leistungsgewährung ambivalent gegenüber. 

Vom Grundsatz her sehen sie nicht die Notwendigkeit für eine Leistungsgewährung, 

erklären sich dann aber nach intensiven Gesprächen mit dem Casemanagement dazu 

bereit, die Hilfe zu akzeptieren. In diesen Fallkonstellationen bedarf es im ersten 

Schritt des Aufbaus einer Vertrauensbasis, um dann die Mitwirkungsbereitschaft 

der Klienten zu erreichen.

Gruppe 3:

Die Maßnahme wird aufgrund einer richterlichen Empfehlung durch das AfSD ein-

geleitet. Die Klienten stehen dieser Maßnahme vom Grundsatz her negativ gegen-

über. Sie beugen sich aber dem/der familiengerichtlichen Beschluss/ Empfehlung. 

Im Kontext der Zuordnung zu den drei Gruppen der Hilfeempfänger wird auch die 

Mitwirkung an der Hilfeplanung unterschiedlich erlebt und entsprechend auch der 

partizipatorische Ansatz unterschiedlich zu gestalten sein. Der Träger strebt bei der 

jährlichen Auswertung des partizipatorischen Ansatzes Fachkräfte des AfSD mit 

einzubeziehen. 
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4.2 ) Wie gestaltet der Träger Partizipation in der Arbeit mit Eltern und betei-

ligten Kindern/Jugendlichen?

Auf der Grundlage des vom Casemanagement vorgelegten Hilfeplans und der darin 

festgelegten Ziele führt die sozialpädagogische Fachkraft ein Erstgespräch, in dem 

die Rolle der Eltern im Hilfeplanprozess und Rahmen der Maßnahme erläutert und 

die Mitwirkungsbereitschaft geklärt wird. Die im Rahmen des Hilfeplan formulier-

ten Ziele werden kleinschrittig in einem Handlungsplan umgesetzt und priorisiert. 

Bei all diesen Schritten wirken die Eltern/Jugendlichen bzw. Kinder entsprechend 

ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten mit. Das bedeutet, dass die Interaktion und die 

Planung für die Ausgestaltung der Leistungserbringung in einer für die Klienten ver-

ständlichen Sprache erfolgt und sie die Möglichkeiten haben, ihre eigenen Wünsche 

und Vorstellungen in den Hilfeprozess einzubringen.

Fallbeispiele für gelungene Partizipation:

Fallsituation – Partizipation in der Handlungsplanung

Partizipationsmangel im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft

Ausgangslage

Für einen Jugendlichen (17 Jahre) wurde eine Erziehungsbeistandschaft eingerich-

tet.	Gemäß	Hilfeplan	sollte	der	Jugendliche	darin	unterstützt	werden,	regelmäßig	

die	Schule	zu	besuchen	und	eine	Ausbildung	zu	beginnen.	Weiterhin	sollte	die	

Entwicklung	eines	adäquaten	Freizeitverhaltens	gefördert	werden.

Situation	mit	mangelnder	Partizipation

Von	den	Eltern	wurde	im	Hilfeplangespräch	(HPG)	die	Suche	nach	Sportaktivitäten	

und	ggf.	die	Anbindung	an	einen	Verein	angeregt,	da	der	Jugendliche	in	seiner	

Freizeit	bisher	sehr	passiv	sei.	Der	Jugendliche	stimmte	diesem	Vorschlag	zu	und	

gab	an,	dass	seine	Freunde	auch	in	Sportvereinen	wären,	er	aber	seine	Freizeit	

eher ruhig verbringe.

Nachdem das Hilfeplangespräch stattgefunden hatte, wurde in den ersten Ter-

minen	gemeinsam	mit	dem	Jugendlichen	und	der	Familie	die	weitere	Planung	

der individuellen Ziele besprochen und die ersten Teilziele zusammengefasst. Im 

Gespräch	gab	der	Jugendliche	an,	bisher	seine	Freizeit	gerne	am	Laptop	zu	ver-

bringen,	zum	Spielen	und	zur	Recherche	über	für	ihn	interessante	Themen	oder	

mit	Freunden	Zeit	zu	Hause	zu	verbringen.	Sport	habe	er	außer	in	der	Schule	nie	

gemacht.	Die	sozialpädagogische	Fachkraft	 (EB)	brachte	zum	nächsten	Termin	

Flyer	von	Sportangeboten	mit,	die	gemeinsam	durchgesehen	wurden.	Die	Eltern	

vertraten	die	Auffassung,	dass	Fußball	doch	bestimmt	das	Richtige	für	ihren	Sohn	
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sei, was er bejahte. Zu einem weiteren gemeinsamen Termin mit der EB wollte 

der	Jugendliche	noch	Sportarten	aussuchen,	die	er	testen	wollte.	Die	Termine	für	

Probetrainings	oder	Schnuppertage	in	Vereinen	wurden	dann	jedoch	wiederholt	

unter verschiedensten Begründungen von dem Jugendlichen abgesagt. In einem 

offenen	Gespräch	hierzu	gab	der	Jugendliche	dann	an,	dass	er	Vereinssport	gar	

nicht	möge	und	Großgruppensport	ihm	gar	nicht	liegen	würde.	Er	habe	sich	nicht	

getraut,	das	zu	sagen.	Für	den	Jugendlichen	habe	die	EB	zuerst	auch	viel	Druck	

bedeutet, da sich alle so um ihn bemühen würden. Zudem habe er sich, häufig 

mit	den	Vorstellungen	der	Eltern	konfrontiert,	schlichtweg	selber	einzureden	ver-

sucht,	den	Vereinssport	zu	mögen.	Dies	sei	für	ihn	einfacher	gewesen,	als	in	eine	

eventuell	folgende	Konfrontation	zu	gehen.	Hier	hätte	schon	im	Planungsprozess	

der	Hilfe	der	Fokus	mehr	auf	den	Jugendlichen	als	aktiven	Empfänger	der	Hilfe	

gerichtet	werden	müssen.	Die	durchaus	wohlwollenden	Aussagen	und	Wünsche	

der	Eltern	für	ihren	Sohn	hätten	auch	durch	die	EB	hinterfragt	werden	müssen,	

damit vorrangig der Jugendliche mit seinen Interessen wahrgenommen wird.

Auflösung	der	Situation

In	einem	klärenden	Gespräch	in	Abwesenheit	der	Eltern	konnte	der	Jugendliche	

mitteilen,	dass	er	kein	Interesse	an	den	zuvor	von	seinen	Eltern	und	ihm	selbst	

eingebrachten	Aktivitäten	hätte.	Damit	wurde	der	Druck	genommen,	den	Erwar-

tungen	der	Eltern	zu	entsprechen.	Durch	Gesprächsführungstechniken	und	eine	

offene	Atmosphäre	wurde	ermöglicht,	dass	der	Jugendliche	seine	tatsächliche	

Meinung	aussprechen	konnte.	Die	sozialpädagogische	Fachkraft	(EB)	machte	in	

diesem Zusammenhang auch deutlich, dass die Hilfe sich vorrangig an seinem 

Bedarf ausrichtet.

Fallsituation – Partizipation durch Aktivierung der Klientel

Ausgangslage

Für	eine	Familie	mit	 vier	Kindern	wurde	eine	Sozialpädagogische	Familienhilfe	

(SPFH	I)	eingesetzt.	Grund	für	die	Hilfegewährung	war	die	kürzlich	erfolgte	Tren-

nung	vom	Ehepartner	und	der	dadurch	erfolgte	Auszug	des	Kindesvaters	 (KV).	

Die	Kindesmutter	 (KM),	sowie	die	vier	Kinder	verblieben	 in	der	Wohnung.	Die	

KM	sprach	kaum	Deutsch	und	war	mit	der	Abwickung	von	Bankgeschäften,	der	

Beantwortung	von	Post,	behördlichen	Terminen	sowie	der	Wahrnehmung	von	

Schul-	und	Kindergartenterminen	überfordert.	Laut	ihrer	Aussage	habe	ihr	Mann	

diese	Dinge	stets	wahrgenommen	und	sie	sei	darin	kaum	involviert	gewesen.	Die	

SPFH	sollte	vorrangig	die	KM	in	ihrer	Verselbstständigung	im	Alltag	unterstützen	

und	sie	darin	stärken,	die	Erziehungsverantwortung	für	die	Kinder	zu	tragen.	Auch	
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sollte	der	Konflickt	der	Kindeseltern	(KE)	im	Sinne	einer	einvernehmlichen	Sorge-	

und Umgangsrechtsregelung aufgearbeitet werden.

Situationen,	in	denen	Partizipation	gewährleistet	war

•	 Die	KM	wollte,	trotz	der	finanziellen	Situation,	einen	Großteil	der	Möbel	in	der	

Wohnung	entsorgen,	da	sie	diese	zu	sehr	an	den	Expartner	erinnern	würden.	

Die	SPFH	versuchte	anfänglich	die	KM	dahingehend	zu	beraten,	die	Möbel	

zu	behalten,	da	die	Familie	nur	wenig	Geld	zur	Verfügung	hatte.	Die	KM	gab	

an,	dies	zu	überdenken.	Letztlich	entschied	sie	sich	dafür,	die	Möbel	des	KV	

abzugeben	und	andere	zu	beschaffen.	Die	SPFH	machte	hier	transparent,	

dass	sie	nicht	dafür	sorgen	könne,	dass	die	Möbel	verkauft	werden	und	aus	

der	Wohnung	gebracht	werden.	Sie	gab	der	Mutter	Ratschläge,	wie	sie	dies	

organisieren	kann	und	wo	preiswerte	Möbel	zu	erwerben	sind,	was	der	KM	

dann umzusetzen gelang.

•	 Da	die	KM	über	geringe	Deutschkenntnisse	verfügte,	fiel	ihr	die	Übernahme	

der	Aufgabenbereiche,	die	zuvor	ihr	Ehemann	wahrgenommen	hatte,	schwer.	

Sie	hatte	jedoch	auch	nicht	so	recht	den	Mut,	einen	Deutschkurs	zu	begin-

nen	und	gab	als	Argument	an,	dass	dieses	neben	der	Haushaltsführung	und	

Betreuung	der	Kinder	zu	anstrengend	wäre.	Die	SPFH	bilanzierte	wöchent-

lich	mit	der	KM,	wo	sie	Fortschritte	sehe,	was	schwerfällt	und	was	helfen	

könnte,	die	Problembereiche	zu	überwinden.	Hierüber	rückte	aus	Sicht	der	

KM	wiederholt	auch	die	Notwendigkeit	in	den	Fokus,	die	Sprachkenntnisse	

zu	erweitern.	Um	den	Alltag	und	die	Lebensplanung	für	sich	und	die	Kinder	

selbstbestimmt	und	unabhängig	bewältigen	zu	können,	äußerte	die	KM	den	

Wunsch	einen	Deutschkurs	in	Teilzeit	zu	besuchen.	Dies	sehe	sie	im	Rahmen	

ihrer	Möglichkeiten	und	es	wurden	gemeinsam	Angebote	recherchiert,	die	

der	KM	zusagten.	Sie	 konnte	nach	 längerer	Wartezeit	 einen	Deutschkurs	

beginnen, den sie zuverlässig besucht.

•	 Die	KM	wurde	darin	bestärkt,	den	Kindergarten-	und	Schulbesuch	der	Kinder	

zu begleiten und anfallende Termine wahrzunehmen. Bei diversen Terminen 

diesen	Bereich	betreffend	wurde	sie	vor	allem	aufgrund	der	Sprachbarriere	

von	der	SPFH	begleitet,	die	bei	Bedarf	übersetzen	konnte.	Die	KM	äußerte	

Interesse	daran,	dauerhaft	in	der	Elterngruppe	des	Kindergartens	eines	der	

Kinder	aktiv	zu	sein.	Dies	sei	aber	wegen	der	fehlenden	Sprachkenntnisse	

zu	schwierig.	Die	SPFH	regte	an,	dies	auzuprobieren,	auch	wenn	sie	nicht	

durch	die	SPFH	zu	jedem	der	Treffen	begleitet	werden	könne.	Die	KM	wollte	

dies	anfänglich	nur	wahrnehmen,	wenn	die	SPFH	sie	begleitete.	Es	wurde	

gemeinsam	thematisiert,	dass	sie	 ihrem	Interesse	an	der	Gruppe	definitiv	

nachgehen	solle	und	die	SPFH	sie	zum	ersten	Termin	begleitete.	Die	folgen-

den	nahm	die	KM	ohne	die	SPFH	wahr.
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Fazit

In	diesem	Fallverlauf	war	die	Partizipation	der	Hilfeempfängerin	besonders	im	Sinne	

der	Hilfe	zur	Selbsthilfe	gegeben.	Die	Helferin	legte	einen	Schwerpunkt	in	ihrer	

Arbeitsweise	darauf,	die	Klientin	nicht	zu	bevormunden,	sondern	deren	Sichtweise	

und	Wünsche	zu	respektieren.	Der	Wunsch	der	Klientin	in	der	Elterngruppe	aktiv	zu	

sein,	schien	anfänglich	nur	ansatzweise	umsetzbar,	da	die	KM	in	diesem	Fall	kaum	

Deutsch sprach. Trotzdem wurde angeregt an der Elterngruppe teilzunehmen, wobei 

die	Familienhelferin	auch	die	Grenzen	der	möglichen	Unterstützung	aufzeigte.	Eine	

sehr	lenkende	Arbeitsweise	der	SPFH	und	eine	permanente	Begleitung	in	allen	

alltäglichen	Belangen	wäre	der	Weiterentwicklung	der	Eigenständigkeit	der	KM	

hinderlich	gewesen	und	hätte	den	Prozess	der	Verselbständigung	kontraindiziert.	

Die	KM,	die	zuvor	außerhäusliche	organisatorische	Belange	nur	in	Begleitung	des	

Partners	wahrgenommen	hatte,	traute	sich	im	Verlauf	des	Hilfeprozesses	klein-

schrittig	mehr	zu	und	entwickelte	so	Eigeninitiative.	

5. Auswertung/Maßnahmen/Erfolge/Nachhaltigkeit

5.1 ) Welche Erfahrungen hat der Träger im Partizipationsprozess gemacht?

Da das Partizipations- und Beschwerdemanagementkonzept erst Anfang des 2. Quar-

tals 2017 auf der Grundlage der im 1. Quartal stattgefundenen zweitägigen Fachtagung 

fertiggestellt wurde, können zurzeit noch keine Erfahrungen über den systematisch 

angewendeten Partizipationsprozess gemacht werden.

5.2) Woran werden Erfolge im Partizipationsprozess gemessen?

Weil eine Kultur der Partizipation schwer messbar ist, beabsichtigt der Träger 

 Meilensteine der Umsetzung in einem Zeitplan festzuhalten sowie Kriterien zur 

Messung der Umsetzung aufzustellen.

5.3 ) Wie sehen die Beteiligen (Eltern, Kinder, Jugendliche, Casemanager/-in) 

den Erfolg?

Eine systematische Auswertung liegt zurzeit noch nicht vor.

5.4 ) Welche Grenzen partizipationsorientierter Arbeit zeigen sich in der Praxis?

Der Träger verfügt zurzeit noch über keine Auswertung seiner Fälle im Hinblick 

auf die Ausgestaltung des Partizipationsansatzes. Es können deshalb noch keine 

abschließenden fundierten Aussagen getroffen werden.
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IV. Ergebnisqualität

Angaben zu den Einzelfällen 
•	 Familien	mit	Suchtproblematiken	unterschiedlicher	Ausprägung

•	 Familien	mit	akuter	und	latenter	Kindeswohlgefährdung

•	 Familien	mit	Migrationshintergrund

•	 Kinderreiche	Großfamilien	

•	 Unsicherer	Aufenthaltsstatus	insbesondere	bei	den	zu	betreuenden	umA´s

•	 Sprachliche	Probleme

•	 Wirtschaftliche	Probleme

•	 Erziehungsprobleme/Überforderung	der	Eltern

•	 Clearingaufträge

Allgemeine Indikatoren und Kennzahlen: (Stadtgemeinde Bremen, 
Stadt Delmenhorst, Stadt und Landkreis Delmenhorst)

Durchschnittliche Dauer der Maßnahme: 2 Jahre

 Jahr Anzahl

Anzahl der Zugänge im Berichtszeitraum 2014 17

 2015 50

 2016 54

Anzahl der Abgänge im Berichtszeitraum 2014 25

 2015 37

 2016 28

Anzahl der planmäßigen Beendigungen   79

im Berichtszeitraum  

- davon durch Überleitung in sonstige  3
 Maßnahmen 

Anzahl der Abbrüche/vorzeitige Beendigung  11

Darstellung der häufigsten Ursachen/Gründe für die Abbrüche (im 
Sinne einer eigenen Betrachtung/Auswertung):
•	 vorzeitige	Beendigung	auf	Veranlassung	des	Casemanagements	

•	 Vorzeitige	Beendigung	auf	Veranlassung	der	Familien	

•	 Vorzeitige	Beendigung	wegen	Umzug	der	Familie	nach	außerhalb	von	Bremen	
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Anmerkungen und Hinweise zu den Indikatoren der Ergebnisqualität

Die Risiken und daraus abgeleiteten Ziele sind in den Hilfeplänen so umfassend 

dargestellt, dass im ersten Schritt im Rahmen des Handlungsplanes im Dialog mit 

der Familie vonseiten des Trägers Prioritäten und Schwerpunkte in der Abarbeitung 

gesetzt werden müssen. Dabei wird deutlich, dass nur dann, wenn die Ziele konkret 

formuliert sind, die Messung des Ergebnisses möglich ist.

Methoden und Instrumente der Messung von Ergebnisqualität

•	 Im	ersten	Schritt	werden	im	Dialog	mit	der	Familie	die	Hilfeplanziele	besprochen	

und in Handlungsfelder übertragen.

•	 Im	Rahmen	der	regelmäßigen	Besuche	wird	nach	jedem	Kontakt	mit	der		Familie	

eine Kontaktdokumentation erstellt, in der der Stand der Zielerreichung doku-

mentiert wird und ggf. Hindernisse beschrieben werden. 

•	 Im	zweiten	Schritt	erfolgt	eine	regelmäßige	Fallberatung	im	Team,	ggf.	unter	

Einbeziehung der Supervision, in der die Handlungsweisen der sozialpädagogi-

schen Fachkraft reflektiert und ggf. nachjustiert werden. 

•	 Im	dritten	Schritt	erfolgen	regelmäßige	Auswertungsgespräche	mit	der	Familie	

unter Einbeziehung der relevanten Kooperationspartner (Schule, Kindergarten, 

Arzt, Gesundheitsamt etc.). 

Bremen/Delmenhorst/Oldenburg/Wildeshausen, den 31.05.2017

(Unterschrift Geschäftsführung)
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Anlage

Partizipation und Beschwerdemanagement
Konzept des Trägers Balance Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe/Erziehungsbeistand GmbH Bremen/Delmenhorst



1. Vorbemerkung

In Deutschland ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein „Baustein von 

Qualitätsentwicklung” und damit ein für alle Felder der Kinder- und Jugendhilfe 

unverzichtbares Qualitätsmerkmal. 

Obwohl das Thema Beteiligung in allen Arbeitsfeldern der Erziehung und Bildung 

wichtig ist und als selbstverständlich erscheint, weist die Umsetzung im pädagogi-

schen Alltag der Erzieherischen Hilfen noch einen hohen Entwicklungsbedarf auf.

Der Kinder- und Jugendhilfeträger Balance GmbH hat sich zur Aufgabe gemacht, 

im Rahmen seiner Handlungsfelder im ambulanten, teilstationären und stationären 

Bereich den partizipatorischen Ansatz als qualitativen Standard regelhaft zur An-

wendung zu bringen und damit die Rechte der Kinder- und Jugendlichen sowie der 

Familien zu stärken. 

In einem zweitätigen Fachforum am 16./17. Februar 2017 haben sich Geschäfts-

führung sowie Teamleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Trägers 

mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt und Bausteine für ein Partizipations- 

und  Beschwerdemanagementkonzept entwickelt. Das auf den Ergebnissen der 

Fachtagung entwickelte Konzept ist Grundlage für die Arbeit der Mitarbeiter/-innen 

des Trägers mit den Familien und jungen Menschen und soll innerbetrieblich die 

Beteiligungsprozesse stärken. Da partizipationsfördende Beratung und Begleitung 

von jungen Menschen und deren Familien ein Prozess ist, der einer ständigen Wei-

terentwicklung unterliegt, soll das Konzept regelmäßig überprüft und ggf. nachjustiert 

werden. 
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2. Kriterien für eine gelingende Partizipation 

2.1. Rechtliche Grundlagen
 

Die gesetzlichen Grundlagen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Ent-

scheidungen, sind nachfolgend in Kürze zusammengefasst.

 

a) Bürgerliches Gesetzbuch, BGB §1:

•	 „Die	Rechtsfähigkeit	des	Menschen	beginnt	mit	der	Vollendung	der	Geburt.”

b) Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, GG: 

•	 Artikel	 2,	Abschnitt	 1:	 „Jeder	 hat	 das	Recht	 auf	 die	 freie	Entfaltung	 seiner	

 Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt …”

•	 Artikel	2,	Abschnitt	2:	„Jeder	hat	das	Recht	auf	Leben	und	körperliche	Unver-

sehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.”

•	 Artikel	3,	Abschnitt	1:	„Alle	Menschen	sind	vor	dem	Gesetz	gleich.”

c) Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989 

( UN-Kinderrechtskonvention)

Das Abkommen wurde von der Bundesrepublik Deutschland 1992 ratifiziert. Insbe-

sondere wird Bezug genommen auf Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, in 

dem das Recht auf Berücksichtigung des Kindeswillens beschrieben ist. Im Einzelnen 

wird dazu ausgeführt:

•	 Die	Meinung	der	Kinder	muss	bei	allen	Angelegenheiten,	die	sie	betreffen,	ange-

messen berücksichtigt werden (Artikel 12.1)

•	 Kinder	haben	das	Recht	bei	Gerichts-	oder	Verwaltungsverfahren,	bei	denen	es	

um sie geht, gehört zu werden (Artikel 12.2)

•	 Kinder	haben	das	Recht,	sich	eine	eigene	Meinung	zu	bilden	und	diese	Meinung	

frei zu äußern (Artikel 13)

•	 Kinder	haben	das	Recht	auf	Gedanken-,	Gewissens-	und	Religionsfreiheit	(Artikel	14)

•	 Kinder	haben	das	Recht,	sich	mit	anderen	Kindern	zusammenzuschließen	und	

sich friedlich zu versammeln (Artikel 15)

Die Staaten, die die UN-Kinderrechtskonvention unterschreiben haben, haben sich 

auch verpflichtet, Kindern Zugang zu einer Vielfalt nationaler und internationaler 

Informationen zu ermöglichen – denn wer nicht weiß, worum es geht, kann auch 

nicht mitreden (Artikel 17)
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d) Das Sozialgesetzbuch Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (KJHG)

Mit dem Inkrafttreten des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) wurde eine weit-

reichende gesetzliche Verankerung der Beteiligung von Erwachsenen, Kindern und 

Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe sichergestellt. 

•	 In	§ 1 Abs. 1 wird das Recht auf Förderung der Entwicklung des jungen Menschen 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit benannt.

 Im Einzelnen heißt es: 

 „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.”

•	 In	§ 8 SGB VIII wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wie folgt 

 geregelt:

 (1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 

geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 

dem Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht  

 hinzuweisen. 

 (2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 

Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.

 (3) Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten 

beraten werden, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erfor-

derlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten 

der Beratungszweck vereitelt würde.

•	 In	den	§§ 36, 37 SGB VIII sind die Beteiligungsrechte der Personensorgeberech-

tigten / Eltern bei der Hilfeplanung und bei der Ausgestaltung der Hilfe verankert. 

Insbesondere im stationären Kontext kommt § 37 SGB VIII eine besondere 

 Bedeutung zu.

e) Beteiligungsrechte nach § 45 SGB VIII¹ 

Durch das Bundeskinderschutzgesetz ist in § 45 SGB VIII eine neue Anspruchs-

voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Einrichtungen der 

 stationären Jugendhilfe normiert worden. Nach § 45 Abs. 2 S. 2 Ziff. 3 SGB VIII ist 

die Erlaubnis in der Regel zu erteilen, wenn „zur Sicherung der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie 

Möglichkeiten der Beschwerde Anwendung finden”. Damit folgt das Gesetz einer 

Forderung des „Runden Tischs sexueller Kindesmissbrauchs”, der Regelungen 

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für erforderlich hielt, um deren Schutz in 

Einrichtungen der Jugendhilfe zu verbessern.

¹ Siehe Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Schimke: Exkurs: Rechtfragen der Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen bei der 
Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII und der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII
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2.2 Haltungen und methodische Ansätze

Um Zugang zu Information über seine Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten zu erlan-

gen und sich altersangemessen und wirksam beteiligen zu können, brauchen Kinder 

die Unterstützung und Begleitung durch Erziehungsverantwortliche und Fachkräfte, 

die ihre Entwicklung mit emanzipatorischem Interesse und Wohlwollen fördern. Um 

dieses zu ermöglichen, bedarf es entsprechender Prämissen und  Haltungen in den 

Arbeitsfeldern.

Beteiligung ist gewollt und wird von den Fachkräften und von der 
Leitung unterstützt 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ausdrücklich gewünscht und wird 

vom Träger Balance GmbH aktiv unterstützt, gefördert und in die tägliche Arbeit 

eingebracht. Ziel ist es, für Beteiligungsprozesse verbindliche Regelungen zu schaf-

fen, so dass alle am Prozess Mitwirkenden in einem verlässlichen Rahmen agieren 

können. Eine Kultur der Beteiligung zu schaffen, endet nicht auf der Ebene der Arbeit 

mit den Klienten/-innen sondern Fachkräfte beim Träger müssen über die Möglich-

keiten und Befugnisse verfügen, die ihnen vorgetragenen Anliegen bzw. Missstände 

zu beseitigen sowie eingeforderte bzw. erwünschte Partizipationsmöglichkeiten zu 

eröffnen. In dieser Hinsicht bedeutet eine Kultur der Partizipation diese auch auf der 

Ebene der Mitarbeiter/-innen und der Leitung umzusetzen. Nur wenn die Möglichkeit 

besteht, dass sich die Mitarbeiter/-innen des Trägers wirksam und aktiv einbringen, 

können sie auch mit den Klienten/-innen gemeinsam Veränderungen gestalten. 

Beteiligung ist für Erwachsene und junge Menschen möglich und 
wird aktiv gefördert
Der Träger stellt sicher, dass die von ihm betreuten Erwachsenen, Kinder und 

Jugendliche sowie die jungen Menschen mit ihren individuellen Möglichkeiten 

an Partizipationsprozessen teilhaben können. Die sozialpädagogischen Fachkräfte 

 reflektieren in Bezug auf die Klienten Faktoren, die den Partizipationsprozess fördern 

sowie behindern können, und reagieren auf diese entsprechend. Unterschiedliche 

Bedürfnisse je nach Alter, Geschlecht, ggf. Behinderung, sozialer, kultureller oder 

ethnischer Herkunft sowie Bildungsstand werden dabei berücksichtigt. 

 

Die Ziele und Entscheidungen sind transparent 
Alle am Hilfeprozess beteiligten Personen insbesondere auch die Familien, Kinder 

und Jugendlichen, werden bei der Klärung der Ziele des Hilfeprozesses und bei 

der Handlungsplanung sowie deren Umsetzung aktiv beteiligt. Die Ziele werden im 
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Rahmen eines Handlungsplanes dokumentiert, sie sind transparent, nachvollziehbar 

und lassen Raum für ausreichende Offenheit im Beteiligungsprozess, auch im Hin-

blick auf die Ergebnisse. Die Entscheidungen aller Ebenen werden offengelegt. Bei 

längerfristigen Maßnahmen werden Teilziele formuliert. Darüber hinaus werden die 

festgelegten Ziele regelmäßig überprüft und aktualisiert.

Es gibt Klarheit über Entscheidungsspielräume
Partizipation ist zu verstehen als ein Sammelbegriff der verschiedenen Arten und 

Formen der Beteiligung in Form von Information, Mitsprache, Mitbestimmung und 

Mitwirkung. Mit den beteiligten Eltern, Kindern und Jugendlichen wird bei Beginn 

des Hilfeprozesses geklärt, wie viel Einfluss sie innerhalb des Partizipations prozesses 

nehmen können und wie vonseiten der sozialpädagogischen Fachkraft des Freien 

Trägers die Möglichkeiten ihrer Einflussnahme auf den Hilfeprozess und die Ziel-

erreichung gesehen wird. Die Eltern sowie die jungen Menschen erhalten damit 

Klarheit über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Einflussnahme. 

Die Informationen sind verständlich 
Der Träger stellt sicher, dass eine umfassende und für die jeweilige Zielgruppe 

verständliche Information über die Beteiligungsrechte und -angebote für Erwachse-

ne, Kinder und Jugendliche erfolgt. Hierzu kann der als Anhang für Adressatinnen 

dem Handlungskonzept „Partizipation in der stationären Kinder- und Jugendhilfe” 

–  Ergebnisse aus dem Projekt des Bundesfachverbands Unbegleitete Minderjährige 

Flüchtlinge e.V. beigefügte Text „Partizipation – ein schweres Wort einfach erklärt” 

herangezogen werden. Der Text ist neben Deutsch in Arabisch, Dari, Franzö-

sisch, Englisch, Russisch, Somali und Vietnamesisch übersetzt. Geschäftsführung, 

Teamleiter/-innen und Mitarbeiter/-innen des Trägers interessieren sich ernsthaft 

für die Interessen der Erwachsenen, Kinder und Jugendlichen und setzen sich mit 

ihnen auseinander. Kinder und Jugendliche müssen merken, dass ihre Meinungen 

ernst genommen werden.

Die Methoden im Partizipationsprozess sind zielgruppenorientiert
Die in Beteiligungsverfahren eingesetzten Methoden entsprechen dem Entwicklungs- 

und Bildungsstand der jeweiligen Zielgruppe. Die Methoden werden so gewählt, dass 

sie Zugangsmöglichkeiten eröffnen und nicht durch Einseitigkeit (z.B. ausschließlich 

über Sprache und Schrift) zur Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen beitragen. 

Die eingesetzten Methoden dienen dazu Erwachsene, Kinder und Jugendliche zum 

aktiven Handeln anzuregen und zu befähigen. Nachfolgende Methoden kommen 

u.a. zum Einsatz:
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•	 Gemeinsame	Arbeit	mit	Zielkarten

•	 Familienrat

•	 Familienwerkstatt

•	 Familiengespräche

•	 Elterncoaching

•	 Einsatz	von	Video	Home	Training

•	 Hauskonferenz	(stationär)

Die Geschäftsführung stellt die Möglichkeit einer Qualifizierung im Bereich der 

 unterschiedlichen Methoden für die Mitarbeiter/-innen sicher.

 

Die Ergebnisse werden zeitnah umgesetzt
Die sozialpädagogischen Fachkräfte des Trägers wirken darauf hin, dass konkrete 

Ergebnisse und Entscheidungen aus dem Beteiligungsprozess zeitnah umgesetzt 

werden. Falls eine Umsetzung nicht oder nur teilweise erfolgen kann, müssen hierfür 

nachvollziehbare Gründe vorliegen, die den Beteiligten umfassend und verständlich 

vermittelt werden.

Die Beteiligten werden für Partizipation qualifiziert
Die am Partizipationsprozess beteiligten Fachkräfte werden ggf. unter Einbeziehung 

weiterer Akteure (Eltern, Kinder, Jugendliche, Casemanagement) regelmäßig quali-

fiziert. Insbesondere geht es darum, sich mit der eigenen Rolle im Partizipations-

geschehen auseinanderzusetzen, eine partizipationsfördernde Haltung zu entwickeln 

und Partizipationsmethoden kennenzulernen.

Das Engagement wird durch Anerkennung gestärkt

Das Engagement aller Beteiligten, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, erfährt 

durch den Träger besondere Wertschätzung und Anerkennung. 
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2.3 Handlungsfelder im Beteiligungsprozess

2.3.1 Handlungsfelder für Kinder- und Jugendliche 
In Beteiligungsverfahren werden auf der Grundlage der Hilfeplanung bzw. des Hand-

lungsplanes Themen behandelt, die für Kinder und Jugendliche bedeutsam sind. 

Diese können ihr unmittelbares Lebensumfeld betreffen, aber auch übergeordnete 

Fragestellungen. Die Beteiligung kann exemplarisch in folgenden Handlungsfeldern 

erfolgen:

Alltagsgestaltung

•	 Einkaufen	

•	 Essen/Kochen

•	 Zimmer-	und	Wohnraumgestaltung

•	 Taschengeldeinteilung

•	 Freizeitgestaltung

•	 Auswahl	und	Einkauf	von	Bekleidung

Regeln des Miteinanders

•	 Hausregeln	innerfamiliär	und	im	Gruppensetting

•	 Aufgaben/Funktionen

•	 Beschwerdeverfahren	(siehe	Ziff.	3.	Beschwerdemanagement)

Hilfeprozess

•	 Beteiligung	an	der	Zielerarbeitung

•	 Teilnahme	an	Hilfeplanung/am	Handlungsplan

•	 Mitwirkung	an	der	Berichterstattung

•	 Lehrergespräche

•	 Familiengespräche

2.3.2 Handlungsfelder für Eltern 
Hilfeprozess

•	 Beteiligung	an	der	Zielerarbeitung

•	 Teilnahme	an	Hilfeplanung/am	Handlungsplan

•	 Mitwirkung	an	der	Berichterstattung

•	 Lehrergespräche

•	 Familiengespräche

Beteiligung an wichtigen Entscheidungen

•	 Beteiligung	im	Alltag

•	 Beteiligung	im	Umgang	mit	Behörden	und	Kooperationspartnern	(Ärzte,	Schulen,	

Ämter)
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2.4 Evaluation: Meilensteine der Entwicklung einer parti-
zipatorischen Haltung

Weil eine Kultur der Partizipation schwer messbar ist, beabsichtigt der Träger 

 Meilensteine der Umsetzung in einem Zeitplan festzuhalten sowie Kriterien zur 

Messung der Umsetzung aufzustellen. 

3. Beschwerdemanagement

3.1. Vorbemerkung

Das Recht auf wirksame Beschwerde wird in Art. 13 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention und im Art. 17 des Grundgesetztes besonders hervorgehoben. 

Darüber hinaus wurde in den Empfehlungen zur Aufarbeitung des sexuellen Miss-

brauchs ebenso wie in den Abschlussberichten des Runden Tisches sexueller 

Kindesmissbrauch und des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er 

Jahren die Notwendigkeit von Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe und die Schaffung unabhängiger einrichtungsexterner Beschwerde-

möglichkeiten hervorgehoben. 

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Eröffnung einer Jugendwohn-

gruppe im Mai 2017 hat der Träger im Rahmen der bereits oben genannten Fach-

tagung Beschwerdemöglichkeiten thematisiert und Beschwerdewege aufgezeigt.

Die Familien bzw. jungen Menschen werden angeregt, ihre Beschwerden bzw. ihren 

Verbesserungsvorschlag zu äußern. Sie erhalten Unterstützung in der Formulierung 

ihrer Bedürfnisse, Probleme, Unzufriedenheiten und Wünsche und werden aktiv bei 

der Entwicklung konkreter Lösungsschritte unterstützt. 

Beschwerden werden von den sozialpädagogischen Fachkräften nicht als Angriff 

auf die eigene Person missverstanden, sondern vielmehr als wertvolle Hinweise auf 

die eigene Arbeit sowie ggf. auf die Trägerstruktur. Im Sinne einer kontinuierlichen 

Qualitätsverbesserung werden Beschwerden wertschätzend entgegengenommen. 

Beschwerden werden seitens der beschwerdeführenden Personen nicht immer als 

solche bezeichnet. Es gilt daher, sensibel auf Beschwerden im Gespräch zu achten. 

Beschwerden, die „zwischen Tür und Angel” geäußert werden, sind genau wie 

offiziell eingereichte Beschwerden zu bearbeiten und zu dokumentieren.
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3.2 Worüber kann man sich beschweren?

Es ist sinnvoll und entspricht dem Verständnis des Trägers gegenüber dem Klienten 

keine Eingrenzung von Beschwerdeinhalten vorzunehmen. Eine Eingrenzung kann zur 

Verunsicherung führen, ob die Beschwerde relevant genug sei, dies die richtige Stelle 

sei und ob sich darüber beschwert werden dürfte. Nach Eingang der Beschwerde 

und vor ihrer Bearbeitung ist durch den Träger zu prüfen, inwieweit die Zuständigkeit 

für die Bearbeitung der Beschwerde gegeben ist. In Fällen wo diese nicht vorliegt, 

wird der Klient mit seinem Einverständnis von der Weiterleitung an die zuständige 

Stelle in Kenntnis gesetzt. 

3.3 Beschwerdewege

Wo kann man sich beschweren?
Bei der

•	 Geschäftsführung/päd.	Leitung

•	 Verwaltung

•	 Teamleitung

•	 Sozialpädagogischen	Fachkraft	des	Trägers

•	 Supervisorin

•	 Amt	für	soziale	Dienste/Jugendamt	(Leitung/Casemanagement)

•	 Landesjugendamt

•	 BeBeE	–	Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen

Stationär:

•	 Bezugsbetreuer

•	 Gruppenkonferenz

•	 Gruppensprecher

•	 Briefkasten	(anonym)

•	 Sowie	die	oben	genannten	weiteren	Personen/Organisationen

3.4 Bearbeitung und Abläufe

3.4.1. Wo kann man sich beschweren?
Beim Träger sind folgende Beschwerdewege möglich:

Trägerinterner Beschwerdeweg

•	 Persönlich/telefonisch	bei	den	o.g.	Ansprechpartnern	bzw.	in	der	Gruppenkonferenz	

(stationär), 

•	 Schriftlich	auf	vorgefertigten	Formularen,	auch	in	der	jeweiligen	Muttersprache
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•	 Anonym	

•	 Medial	(Online-Fragebogen,	E-Mail,	WhatsApp)

Externer Beschwerdeweg

•	 Supervisor/-in

•	 Landesjugendamt

•	 BeBeE	–	Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen

3.4.2 Wie werden die Beschwerden bearbeitet?
Nach Eingang der Beschwerde beim Träger werden folgende Prüf- und Arbeits-

schritte durchlaufen:

Zuständigkeitsklärung

•	 Fallen	die	Inhalte	der	Beschwerde	über	Missstände	/Anliegen	in	den	Verantwor-

tungsbereich des Trägers und können diese von ihm wirksam bearbeitet werden? 

•	 Bei	Nichtzuständigkeit:	Weiterleitung	an	die	zuständige	Organisation/Institution.	

•	 Anonyme	Beschwerden	werden	 in	Dienstbesprechungen	bzw.	Teamsitzungen	

eingebracht und die Thematik der Beschwerden soweit wie möglich einer Klärung 

bzw. Lösung zugeführt. 

•	 Die	Person,	die	die	Beschwerde	annimmt	leitet	diese	an	die	Geschäftsführung/päd-

agogische Leitung weiter, diese klärt die weitere Zuständigkeit in der Bearbeitung. 

Die Weiterleitung und die Zuständigkeit in der Bearbeitung ist zu dokumentierten, 

um klare Zuständigkeiten sicherzustellen.

Weitere Klärungsschritte

•	 Wer	wird	an	der	Klärung	der	Beschwerde	beteiligt?

•	 Welche	Schritte	zur	Lösung	werden	unternommen?	(Welche	Instanz	ist	für	welche	

Themen zuständig?) 

•	 In	welcher	Form	wird	die	Beschwerde	bearbeitet?	(Einzelgespräche/gemeinsame	

Gespräche/schriftliche Stellungnahme etc.)

 Gruppeninterne Beschwerden (stationäres Angebot/Betreutes Jugendwohnen) 

können in der Gruppenkonferenz, in Einzelgesprächen und im Kreis der Beteiligten 

bearbeitet werden.

Bearbeitungszeitraum

Die Beschwerde wird innerhalb von 10 Tagen bearbeitet und der beschwerde-

führenden Person eine Rückmeldung über den Bearbeitungsstand gegeben. Soweit 

die Bearbeitung nicht innerhalb von 10 Tagen erfolgen kann, erhält die beschwerde-

führende Person eine Zwischenmitteilung/Sachstandsmitteilung.
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3.4.3. Umgang mit Beschwerden und den Beschwerdegebenden
•	 Die	Beschwerdegebenden	haben	das	Recht	und	die	Pflicht,	die	Lösung	mitzu-

gestalten.

•	 Bei	Beginn	der	Leistung	(ambulant/teilstationär)	durch	den	Träger	Balance	GmbH	

bzw. bei Aufnahme in der Jugendwohngruppe werden die Klienten über Rechte, 

Pflichten, Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten beim Träger und bei den 

externen Beschwerdestellen (Bremer Beratungsbüro für Erziehungshilfen, Landes-

jugendamt, Jugendamt) in altersentsprechender Sprache aufgeklärt. Die relevan-

ten Kontaktdaten werden den Leistungsberechtigen (Familien/Junge Menschen) 

zugänglich gemacht. 

•	 Die	Erstellung	einer	Broschüre	für	Kinder	und	Jugendliche	zum	Thema	Rechte,	

Beteiligung und Beschwerde ist in der Planung.

•	 Der	Umgang	mit	Beschwerden	und	Beschwerdeführenden	erfolgt	in	einer	positi-

ven, wertschätzenden und akzeptierenden Einstellung. Beschwerden werden mit 

angemessener Ernsthaftigkeit behandelt und bearbeitet. 

•	 Die	Bewertung	über	 die	 Lösung	 (einvernehmlich	 gelöst/nicht	 einvernehmlich	

gelöst/ungelöst) obliegt am Ende der Beschwerdebearbeitung der beschwerde-

führenden Person. Diese wird befragt inwiefern sie mit der Lösung einverstanden 

bzw. zufrieden ist und ob sie ggf. weiteren Handlungsbedarf sieht.

4. Dokumentation und Evaluation

Die Beschwerden und deren Lösung werden auf einem Formblatt dokumentiert, 

bei der Geschäftsführung gesammelt und einmal jährlich evaluiert mit dem Ziel, die 

sich aus den Beschwerden ergebenden Mängel und Fehler abzustellen. Gleichzeitig 

können möglicherweise Qualifizierungsbedarfe von Mitarbeiter/-innen in der Zusam-

menarbeit mit den Jungen Menschen und den Familien besser erkannt und darauf 

mit entsprechenden Maßnahmen reagiert werden. Die Auswertung erfolgt in einem 

Gremium, welches sich zusammensetzt aus der Geschäftsführung/pädagogischen 

Leitung, den Teamleitungen und ggf. weiterer Experten.

Delmenhorst/Bremen den 31.05.2017
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